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Allgemeine Geschäfts- bedin-
gungen 

 
Diese Bedingungen regeln die Geschäftsbeziehun- 

gen zwischen den Kunden und der Berner Kantonal- 

bank AG, nachstehend «BEKB» genannt. Für einzel- 

ne Dienstleistungen und Produkte gelten ausserdem 

die besonderen Geschäftsbedingungen. Vorbehal- 

ten bleiben besondere Vereinbarungen. Besondere 

Bedingungen und Vereinbarungen gehen den Allge- 

meinen vor. Die Allgemeinen Geschäftsbedingun- 

gen gelangen in diesen Fällen ergänzend zur Anwen- 

dung. Zur besseren Lesbarkeit verzichtet die BEKB 

in diesem und allen weiteren Dokumenten im Aus-

tausch mit dem Kunden auf männlich-weibliche 

Doppelformen. 

1. Verfügungsberechtigung und Stellvertretung 

1.1 Wird eine Geschäftsbeziehung auf die Namen meh-
rerer Personen geführt, haften diese für allfällige An-
sprüche der BEKB aus der Geschäftsverbindung solida-
risch. Ohne gegenteilige Vereinbarungen können die 
Kunden darüber nur gemeinsam verfügen. 

1.2 Der Kunde kann sich durch eine dritte Person ge-
genüber der BEKB vertreten lassen. Die BEKB behält 
sich vor, eine schriftliche Vollmacht zu verlangen, die ihr 
auszuhändigen ist und in ihrem Besitz verbleibt. Sie hält 
dafür Vollmachtsformulare in Form des Basisvertrages, 
bzw. der Unterschriftenregelung bereit. Vollmachten 
bleiben bis zum Eingang eines schriftlichen Widerrufs 
in Kraft und bestehen auch im Falle des Todes, der 
Handlungsunfähigkeit, der Verschollenerklärung oder 
des Konkurses des Vollmachtgebers weiter. Die BEKB 
ist jedoch nicht verpflichtet, Vollmachten zu akzeptie-
ren, insbesondere nicht solche auf anderen als ihren 
Vollmachtsformularen. 

1.3 Zum Schutz von Vermögenswerten ist die BEKB im 
Falle des Todes des Kunden berechtigt, diejenigen Un- 
terlagen zu verlangen, die sie nach ihrem Ermessen zur 
Klärung der Auskunfts- bzw. Verfügungsberechtigung 
für notwendig erachtet (bspw. Erbschein, Willensvoll- 
streckerzeugnis). Bei fremdsprachigen Urkunden ist auf 

Verlangen der BEKB eine beglaubigte Übersetzung in 
der für die Vertragsbeziehung massgeblichen Sprache 
beizubringen. Sämtliche Kosten, die daraus entstehen, 
sind vollumfänglich von den Ansprechern zu bezahlen. 
Die BEKB kann nach Ermessen die Ausübung von Voll- 
machten jeder Art, die über den Tod hinaus gültig sind, 
nur eingeschränkt zulassen oder verweigern, bis die 
erbrechtliche Auskunfts- bzw. Verfügungsberechtigung 
nachgewiesen ist. 

2. Unterschriften- und Legitimationsprüfung 

2.1 Die BEKB prüft die Legitimation des Kunden und 
seiner Bevollmächtigten mit der geschäftsüblichen 
Sorgfalt. Zu einer weiter gehenden Prüfung ist sie nicht 
verpflichtet, aber berechtigt. Erkennt die BEKB Legiti- 
mationsmängel und Fälschungen nicht, trägt sie den 
daraus entstandenen Schaden, soweit sie die ge- 
schäftsübliche Sorgfalt verletzt hat. 

Der Kunde verwahrt Bankunterlagen und insbesondere 
Legitimationsmittel sicher und verwaltet diese sorgfäl- 
tig, um zu verhindern, dass Nichtberechtigte darauf zu- 
greifen. Der Kunde hat alle zumutbaren Vorsichtsmass- 
nahmen zu treffen, um Missbräuche oder betrügerische 
Handlungen zu vermeiden. Er ist verpflichtet, der 
BEKB sicherheitsrelevante Ereignisse unverzüglich 
zu melden. Er trägt den Schaden aus dem Missbrauch 
seiner Legitimationsmittel oder aus betrügerischen 
Handlungen, soweit er seine Sorgfaltspflichten verletzt 
hat. Soweit weder die BEKB noch der Kunde die Sorg-
faltspflichten verletzt haben, trägt derjenige den Scha-
den, in dessen Einflussbereich sich der Missbrauch 
oder die betrügerischen Handlungen zugetragen ha-
ben. 

2.2 Die BEKB kann verlangen, dass Unterschriften be- 
glaubigt werden. 

3. Mangelnde Handlungsfähigkeit 

3.1 Der Kunde trägt den Schaden, der aus mangelnder 
Handlungsfähigkeit seiner Person, seiner Bevollmäch- 
tigten, Vertreter oder anderer Dritter entsteht, wenn der 
BEKB als Schuldnerin die mangelnde Handlungsfähig- 
keit nicht mitgeteilt wurde und die BEKB die geschäfts- 
übliche Sorgfalt angewandt hat. 
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4. Mitteilungen der BEKB, Mitwirkungspflicht der 
Kunden und Nachrichtenlosigkeit 

4.1 Mitteilungen der BEKB gelten als erfolgt, wenn sie 
an die letzte vom Kunden bekannt gegebene Adresse 
oder an eine vom Kunden bezeichnete Zustelladresse 
(inkl. Zustellung auf einem elektronischen Kommunika- 
tionskanal) gesandt worden sind. Als Zeitpunkt des Ver- 
sands gilt das Datum der sich im Besitz der BEKB be- 
findenden Kopien oder Versandlisten. 

4.2 Der Kunde hat der BEKB unverzüglich Änderun- 
gen seiner persönlichen Angaben (insbesondere 
Name, Adresse, Steuerdomizil, Kontakt- und Korre- 
spondenzangaben) und gegebenenfalls seiner Be- 
vollmächtigten und Vertreter, wirtschaftlich Be- 
rechtigten und Kontrollinhaber mitzuteilen. Auf 
erste Aufforderung hat er Nachweise und Erklärungen 
zu erneuern. Die BEKB ist nicht verantwortlich für die 
Folgen von ungenügenden oder falschen Angaben der 
Personalien. 

4.3 Die BEKB ist auf die Mithilfe der Kunden angewie- 
sen, um die Entstehung von kontakt- bzw. nachrichten- 
losen Vermögenswerten zu vermeiden. Bei längerer Ab- 
wesenheit kann der Kunde der BEKB mitteilen, wie er 
trotzdem erreichbar ist. Allgemein empfiehlt es sich, 
eine bevollmächtigte oder auskunftsberechtigte Person 
zu bezeichnen. Sobald die BEKB feststellt, dass z.B. die 
Korrespondenz infolge einer Adressänderung nicht 
mehr zustellbar ist, versucht sie, den Kontakt wieder- 
herzustellen. Kann der Kontakt nicht wiederhergestellt 
werden, behandelt die BEKB die Vermögenswerte ge- 
mäss den Richtlinien der Schweizerischen Bankier- 
vereinigung: Die Vermögenswerte werden speziell ge-
kennzeichnet. Guthaben, die den Wert von CHF 500.– 
übersteigen, sowie Tresorfächer werden an eine zentra- 
le Datenbank des Bankenombudsmans gemeldet. 60 
Jahre nach dem letzten Kundenkontakt werden die Ver- 
mögenswerte dem Bund abgeliefert. Übersteigt das 
Guthaben den Betrag von CHF 500.–, erfolgt vor der Ab- 
lieferung eine Publikation der Kundenbeziehung auf ei- 
ner Internetplattform. Die BEKB belastet die üblicher- 
weise anfallenden Kosten und Gebühren auch im Fall 
von Nachrichtenlosigkeit. Darüber hinaus kann die BEKB 
Kosten für Nachforschungen wie für die besondere Be- 
handlung und Überwachung der nachrichtenlosen Ver- 
mögenswerte den Kunden belasten. 

5. Einhaltung von gesetzlichen und regulatori- 
schen Vorschriften 

Der Kunde ist für die Einhaltung der auf ihn anwendba- 
ren gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen 
verantwortlich. Dies umfasst auch die Einhaltung seiner 
steuerlichen Pflichten, was er auf Verlangen gegenüber 

der BEKB dokumentiert. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, 
dass die BEKB gesetzliche und regulatorische Abklä- 
rungs- und Meldepflichten hat. Er verpflichtet sich, der 
BEKB auf erstes Verlangen diesbezüglich Auskünfte zu 
erteilen und Belege vorzulegen. Die BEKB erbringt 
Dienstleistungen, wenn sie hierbei die in-und ausländi- 
schen anwendbaren gesetzlichen und regulatorischen 
Vorschriften, die vertraglichen Bestimmungen und die 
bankinternen Vorschriften einhalten kann. Zur Einhal- 
tung dieser Vorschriften und Bestimmungen kann die 
BEKB die Inanspruchnahme von Produkten und Dienst- 
leistungen einschränken. 

6. Übermittlungsfehler 

Die BEKB haftet nicht für Schäden, die aus einer unrich- 
tigen Übermittlung von Mitteilungen des Kunden an die 
BEKB entstehen, sofern sie die geschäftsübliche Sorg- 
falt walten liess. Dies gilt sowohl für die Benutzung der 
klassischen (Post, Telefon usw.) als auch sämtlicher 
elektronischer Übermittlungsarten (E-Mail, E-Banking, 
BEKB-Kundenportal usw.). Das Risiko von Verlust, Ver- 
spätung, Unvollständigkeit oder Doppelausfertigungen 
von Mitteilungen trägt der Kunde. 

7. Ausführung von Aufträgen 

Wenn infolge von Nichtausführung, verspäteter oder 
mangelhafter Ausführung von Aufträgen (Börsenauf-
träge ausgenommen) Schaden entsteht, so haftet die 
BEKB lediglich für den Zinsausfall, es sei denn, dass sie 
im Einzelfall nachweislich auf die drohende Gefahr ei-
nes darüberhinausgehenden Schadens aufmerksam 
gemacht worden ist. Erteilt der Kunde verschiedene 
Aufträge in einer Gesamtsumme, die sein verfügbares 
Guthaben bei der BEKB oder den ihm gewährten Kredit 
übersteigt, so bestimmt die BEKB nach ihrem Ermessen 
und unabhängig von Datum oder Zeitpunkt des Ein-
gangs der Aufträge, welche Vergütungen ganz oder 
teilweise ausgeführt werden. 

8. Konditionen 

8.1 Die vereinbarten oder üblichen Zinsen, Kommissio- 
nen, Spesen und Steuern werden dem Kunden nach 
Vereinbarung oder mangels einer solchen gemäss Wahl 
der BEKB unverzüglich, monatlich, vierteljährlich, halb- 
jährlich oder jährlich gutgeschrieben bzw. belastet. 

8.2 Die BEKB kann die Zinsen und Preise jederzeit an- 
passen bzw. neue Preise einführen. Die BEKB ist be- 
rechtigt, auf Guthaben eine Gebühr (Negativzinsen), 
insbesondere bei veränderten Marktverhältnissen oder 
aus anderen sachlichen Gründen, zu verlangen. Ände- 
rungen werden dem Kunden in geeigneter Weise mit- 
geteilt. Preiserhöhungen oder neu eingeführte Preise 
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gelten als genehmigt, wenn der Kunde das betroffene 
Produkt bzw. die betroffene Dienstleistung nicht innert 
30 Tagen ab Bekanntgabe kündigt. Kündigungs- oder 
Rückzugsfristen gemäss besonderen Geschäftsbe- 
dingungen oder Vereinbarungen bleiben vorbehalten. 

8.3 Preise und Bedingungen werden in jederzeit einseh- 
baren Broschüren, die in allen Niederlassungen auflie- 
gen, auf der Internetseite der BEKB oder in anderer ge- 
eigneter Weise kommuniziert. 

8.4 Fremdgebühren werden dem Kunden weiterbelastet. 

9. Pfand- und Verrechnungsrecht 

9.1 Bestehen Schuldverpflichtungen des Kunden ge- 
genüber der BEKB, so hat diese an allen Vermögenswer- 
ten, die sie für Rechnung des Kunden bei sich oder Drit- 
ten aufbewahrt, ein Pfandrecht. Dies gilt auch für Kre-
dite und Darlehen mit besonderen oder ohne Sicher- 
heiten. 

9.2 Bezüglich der gegen sie bestehenden Ansprüche 
hat die BEKB ein Verrechnungsrecht, ohne Rücksicht 
auf die Fälligkeit oder die Währung ihrer eigenen Forde- 
rungen. 

9.3 Nach ihrer Wahl ist die BEKB zur zwangsrechtlichen 
oder freihändigen Verwertung der Pfänder berechtigt, 
sobald der Kunde mit seinen Leistungen im Verzug ist. 

10. Beanstandungen des Kunden 

Der Kunde ist verpflichtet, Beanstandungen wegen Aus- 
führung oder Nichtausführung von Aufträgen jeder Art, 
seiner Konto /Depotauszüge sowie anderer Mitteilungen 
sofort nach Empfang der Anzeige, spätestens aber in- 
nerhalb von 30 Tagen oder der von der BEKB gesetzten 
Frist zu erheben. Andernfalls gelten sie als genehmigt. 

11. Sparheft 

11.1 Die BEKB führt keine Sparhefte mehr. Sämtliche 
Hefte sind unter Beibehaltung ihrer Nummer in Konten 
umgewandelt und gesperrt worden. Nach Abgabe des 
Heftes wird das Konto entsperrt. Ein vermisstes Heft ist 
auf Kosten des Kunden als kraftlos zu erklären. 

11.2 Die BEKB ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, 
Guthaben auf vermissten Namenssparheften auch 
ohne Publikation, ohne Einhaltung einer Wartefrist und 
ohne gerichtliche Kraftloserklärung auszuzahlen. Sie 
kann die Beglaubigung der Unterschriften der An- 
sprechpartner verlangen oder sich mit einer schriftli- 
chen Erklärung begnügen. 

12. Fremdwährungskonten 

Die BEKB legt die Kontoguthaben in fremder Währung 
in entsprechenden Vermögenswerten inner- oder aus- 
serhalb des betreffenden Währungsgebietes an. Die 
BEKB wählt ihre Korrespondenzbanken mit der ge- 
schäftsüblichen Sorgfalt aus. Der Kunde trägt die Fol- 
gen von Kursveränderungen und von öffentlich-rechtli- 
chen Massnahmen (z.B. Zahlungs- oder Transferverbote) 
bezüglich seiner Guthaben. Wird der BEKB der Transfer 
der Vermögenswerte erschwert oder verunmöglicht, ist 
sie nur verpflichtet, dem Kunden eine Gutschrift bei ei- 
ner Korrespondenzbank oder bei einer vom Kunden zu 
bezeichnenden Bank im Gebiet der Fremdwährung zu 
verschaffen, sofern eine solche Gutschrift möglich ist. 

13. Wechsel, Checks und ähnliche Papiere 

Werden zum Inkasso eingereichte oder diskontierte 
Wechsel, Checks und ähnliche Papiere nicht bezahlt 
oder ist deren Erlös nicht frei verfügbar, so kann die 
BEKB Gutschriften zurückbelasten, wobei ihr alle An- 
sprüche aus dem Papier gegen jeden Verpflichteten bis 
zur Begleichung des Schuldsaldos verbleiben. Sofern 
die BEKB die geschäftsübliche Sorgfalt angewandt hat, 
trägt der Kunde den sich aus der Einlösung eines fal- 
schen oder gefälschten Checks ergebenden Schaden. 

14. Ausschluss der Steuerberatung 

Die Beratung oder die Auskünfte der BEKB beziehen sich 
nicht auf die steuerliche Situation des Kunden generell 
oder auf die steuerlichen Folgen von Anlagen, Produkten 
oder Dienstleistungen für den Kunden. Eine entsprechen- 
de Haftung der BEKB ist ausgeschlossen. Der Kunde ist 
gehalten, sich diesbezüglich von einem Steuerspezialisten 
beraten zu lassen. Vorbehalten bleibt eine Steuerbera- 
tung, die gestützt auf einen separaten Auftrag des Kun- 
den durch die Steuerspezialisten der BEKB erteilt wird. 
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15. Auslagerung von Geschäftsbereichen 

Die BEKB kann einzelne Geschäftsbereiche und Dienst- 
leistungen an Tochtergesellschaften oder Dritte im In- 
und Ausland auslagern (Outsourcing). Ausgelagert wer- 
den vor allem Geschäftstätigkeiten und Dienstleistungen 
im Bereich der elektronischen Datenbearbeitung, des 
Zahlungsverkehrs, der Wertschriftenverwaltung sowie 
des Betriebes von Kommunikationstechnologien und 
Druckdienstleistungen. Im Rahmen der Auslagerungen 
werden Daten an Dritte übermittelt. Diese werden ver- 
pflichtet, entsprechende Vertraulichkeitsbestimmun- 
gen einzuhalten. 

16. Datenschutz und Bankgeheimnis 

16.1 Datenschutz und Bankgeheimnis 

Kundendaten unterliegen dem Schweizer Bankgeheim- 
nis und dem Datenschutz. Die BEKB gibt Kundendaten 
gegenüber Dritten nur aufgrund gesetzlicher Verpflich- 
tungen oder gesetzlicher Rechtfertigungsgründe, auf- 
grund behördlicher Anordnungen, zur Erfüllung vertrag- 
licher Pflichten (beispielsweise zur Ausführung von 
Transaktionen und Dienstleistungen im Zahlungsverkehr, 
im Handel und bei der Verwahrung von Wertschriften), 
bei Auslagerungen von Geschäftsbereichen sowie zur 
Wahrung berechtigter Interessen der BEKB oder mit der 
Einwilligung des Kunden im In- und Ausland bekannt. 

Berechtigte Interessen bestehen insbesondere: 

– für das Einholen von Auskünften bei Dritten, die für 
die Eröffnung und Abwicklung der eingegangenen 
Geschäftsbeziehung notwendig sind; 

– bei vom Kunden gegen die BEKB eingeleiteten ge- 
richtlichen Schritten; 

– für die Durchsetzung und Sicherung der Ansprüche 
der BEKB und die Verwertung von Sicherheiten des 
Kunden oder Dritter; 

– für das Inkasso von Forderungen der BEKB gegen- 
über dem Kunden; 

– bei öffentlich oder gegenüber Behörden des In- und 
Auslandes erhobenen Vorwürfen des Kunden gegen 
die BEKB; 

– für die Wiederherstellung des Kontakts bei Kontakt- 
abbruch sowie Nachrichtenlosigkeit sowie 

– im Todesfall des Kunden gegenüber den gesetzlichen 
und eingesetzten Erben des Kunden bezüglich sämt- 
licher Dokumente und Informationen die Geschäfts- 
beziehung mit der BEKB betreffend. 

Kundendaten, die ins Ausland gelangen, sind dort nicht 
mehr durch das Schweizer Bankgeheimnis und den Da- 
tenschutz geschützt, sondern unterliegen den Bestim- 
mungen der jeweiligen ausländischen Rechtsordnung, 
die möglicherweise keinen angemessenen Schutz bie- 
ten. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass das Schweizer 

 

 

Bankgeheimnis und der Datenschutz in diesen Fällen 
keinen Schutz gewähren, und entbindet die BEKB von 
ihrer Wahrung. 

Der Kunde stellt zudem das Einverständnis der im 
Zusammenhang mit seiner Geschäftsbeziehung 
mitbetroffenen Dritten, z.B. Bevollmächtigte oder 
wirtschaftlich Berechtigte, sicher und erlaubt der 
BEKB die entsprechende Offenlegung auch im Na- 
men dieser Dritten. 

Weitere Angaben zu den Datenbearbeitungsgrundsät- 
zen und den Bearbeitungen von Personendaten durch 
die BEKB sind auf bekb.ch/rechtliche-informationen 
publiziert und können bei der BEKB bezogen werden. 

16.2 Kundenprofile und automatisierte   
Einzelentscheidungen 
Der Kunde ermächtigt die BEKB, Kundendaten und Da- 
ten von Drittquellen zu speichern, zu bearbeiten und 
daraus mit technischen Mitteln Profile zu erstellen. Die 
Analyse dient der laufenden Verbesserung der Dienst- 
leistungen (wie z.B. Warnungen für kostenpflichtige 
Rückzüge) und der Unterbreitung von bedürfnisgerech- 
ten Angeboten. Weiter nutzt die BEKB diese Daten für 
Marktforschungs-, Marketing-, Compliance- und Risiko- 
managementzwecke. Die Kundenprofile können zu au- 
tomatisierten Einzelentscheidungen führen (z.B. um 
Aufträge des Kunden im E-Banking automatisiert anzu- 
nehmen und auszuführen). Weitere Informationen sind 
auf bekb.ch/rechtliche-informationen publiziert und 
können bei der BEKB bezogen werden. 
 
16.3 Abklärungen 

Die BEKB ist berechtigt, Auskünfte über den Kunden 
betreffend seiner Handlungs-, Kredit- und Zahlungsfä-
higkeit (unter anderem bei der Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde, bei Betreibungsämtern, der Zentral-
stelle für Kreditinformationen, Informationsstelle für 
Konsumkredit und den Gebäudeversicherungen) sowie 
Angaben über die aktuelle Wohnsitzadresse bei qualifi-
zierten Dritten einzuholen. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die BEKB in den 
vom Gesetz vorgesehenen Fällen (Kontoüberschreitun-
gen mit qualifiziertem Zahlungsrückstand, Privatdarle-
hen) den zuständigen Stellen Meldung zu erstatten hat. 
Insofern entbindet der Kunde die Bank, bzw. diese Stel-
len vom Bank-, Geschäfts- bzw. Amtsgeheimnis.
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16.4 Validierung von elektronischen Signaturen 
Bei der Verwendung von elektronischen Signaturen ist 
die BEKB berechtigt, entsprechende Dokumente durch 
qualifizierte Dritte (z.B. «Validator» der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft) validieren zu lassen. Die 
signierende Person nimmt zur Kenntnis, dass bei der 
Nutzung externer Validierungsdienste die Datenverar-
beitung ausserhalb des Einflussbereichs der BEKB und 
somit den Sicherheitsstandards des jeweiligen Diens-
tanbieters unterliegt. 

17. Umgang mit Interessenkonflikten 

Die BEKB trifft angemessene organisatorische Vor- 
kehrungen, um Interessenkonflikte mit ihren Kunden 
im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleis- 
tungen zu vermeiden. Sofern dies nicht möglich ist, 
legt sie solche Interessenkonflikte den betroffenen 
Kunden gegenüber offen. Weiterführende Informatio-
nen zum Umgang der BEKB mit Interessenkonflikten 
sind auf bekb.ch/rechtliche-informationen publiziert. 

18. Kündigung 

18.1 Bestehen keine besonders vereinbarten Kündi- 
gungsbedingungen, sind die BEKB und der Kunde be- 
rechtigt, die Geschäftsbeziehung oder zugesagte oder 
benützte Kredite jederzeit ganz oder in Teilen (einzelne 
Dienstleistungen oder Kredite) per sofort zu kündigen. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen behalten für 
sich in Abwicklung befindende Geschäfte weiterhin 
Gültigkeit. Pendente Aufträge erlöschen nicht bei Tod, 
Eintritt der Handlungsunfähigkeit oder Konkurs des 
Kunden. 

18.2 Im Falle einer vollständigen oder teilweisen Kündi- 
gung der Geschäftsbeziehung oder in Fällen, in denen 
die BEKB einzelne Guthaben oder Vermögenswerte aus 
produktspezifischen, regulatorischen oder sonstigen 
Gründen nicht mehr verwahren kann, ist der Kunde ver- 
pflichtet, der BEKB mitzuteilen, wohin seine bei der 
BEKB hinterlegten Vermögenswerte und Guthaben zu 
transferieren sind. Unterlässt der Kunde dies oder ist 
eine Überweisung aus einem anderen Grund nicht mög- 
lich (z.B. ungültige oder unvollständige Überweisungs- 
angaben), kann die BEKB nach einer angemessenen 
Nachfrist die Vermögenswerte befreiend physisch aus- 
liefern oder sie liquidieren und den Erlös sowie noch 
vorhandene Guthaben in Form eines Checks in einer 
von der BEKB bestimmten Währung an die letztbekann- 
te Adresse des Kunden schicken oder gerichtlich hinter- 
legen. 

19. Aufzeichnung von Telefongesprächen und 
Videoüberwachung 

19.1 Aufzeichnungen erfolgen grundsätzlich dort, wo 
dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder es der Bran- 
chenusanz bzw. technischen Notwendigkeiten (z.B. 
Alarmorganisation) entspricht. Zudem können Gesprä- 
che zu Schulungs- und Qualitätssicherungszwecken 
aufgezeichnet werden. 

19.2 Der Kunde nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass 
die BEKB berechtigt ist, den Bereich der bankeigenen 
Geldautomaten und Bankräume aus Sicherheitsgrün- 
den sowie zwecks Aufklärung allfälliger Straftaten mit 
Bildaufzeichnungssystemen zu überwachen und Auf- 
nahmen für eine beschränkte Zeitdauer aufzubewah- 
ren. 

20. Gleichstellung der Samstage mit Feiertagen 

Im Geschäftsverkehr mit der BEKB werden die Samsta- 
ge einem staatlich anerkannten Feiertag gleichgestellt. 

21. Sprachen 

Die BEKB verkehrt mit ihren Kunden grundsätzlich in 
deutscher oder französischer Sprache. Werden Doku- 
mente in anderen Sprachen abgegeben, ist im Fall von 
Widersprüchen der deutsche Text massgebend. 
 

22. Änderung der Geschäftsbedingungen 

Die BEKB behält sich Änderungen der Allgemeinen und/ 
oder der besonderen Geschäftsbedingungen aus sach- 
lichen Gründen jederzeit vor. Diese Änderungen werden 
vorgängig schriftlich oder auf andere geeignete Weise 
bekannt gegeben. Sie gelten ohne Widerspruch in 
schriftlicher oder in anderer durch Text nachweisbarer 
Form innert Monatsfrist als genehmigt. Im Wider- 
spruchsfall kann der Kunde die Geschäftsbeziehung mit 
sofortiger Wirkung kündigen. Kündigungs- oder Rück- 
zugsfristen und -bedingungen bleiben vorbehalten und 
gehen vorgenannter Frist vor. In der Bekanntgabe weist 
die BEKB den Kunden auf das Kündigungsrecht und die 
Genehmigungswirkung hin. 

23. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Alle Rechtsbeziehungen mit der BEKB unterstehen dem 
schweizerischen Recht unter Ausschluss allfälliger Kol- 
lisionsnormen. Erfüllungsort, Betreibungsort (Letzterer 
nur für Kunden mit ausländischem Wohnsitz/Sitz) und 
ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Verfahren ist 
Bern, sofern das Gesetz keinen zwingenden Gerichts- 
stand vorsieht. 

Die BEKB hat indessen auch das Recht, den Kunden 
beim zuständigen Gericht seines Wohnsitzes oder bei 
jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen. 
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Besondere Geschäfts- 
bedingungen 

A Handels- und Depotbedingungen 

I. Allgemeines 

1. Geltungsbereich 

Die Handels- und Depotbedingungen finden Anwen- 
dung auf den Handel mit Finanzinstrumenten (inkl. 
Edelmetallen) sowie auf die Verwahrung und Verwal- 
tung von Depotwerten für Kunden der BEKB. Bestehen 
besondere vertragliche Vereinbarungen, gelangen die 
Handels- und Depotbedingungen ergänzend zur An- 
wendung. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen (AGB) der BEKB. 

2. Risiken im Effektenhandel 

Der Handel mit Finanzinstrumenten kann mit erhebli- 
chen Risiken verbunden sein. Er kann nicht nur den To- 
talverlust einer Investition zur Folge haben, sondern 
unter Umständen auch eine Nachschusspflicht des 
Kunden nach sich ziehen. 

Der Kunde ist gehalten, sich vor der Erteilung von Kauf- 
bzw. Verkaufsaufträgen bei der BEKB über die Risiken, 
die Kosten und die weiteren Bedingungen im Zusam- 
menhang mit den Aufträgen zu informieren. Bei der Er- 
öffnung eines Depots erhält der Kunde die Broschüre 
«Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten». Er ist da- 
mit durch die BEKB in genügender Weise über die Risi- 
ken der einzelnen Geschäftsarten informiert. Für wei- 
tergehende Auskünfte kann sich der Kunde direkt beim 
Kundenberater informieren. 

Die Broschüre ist auf bekb.ch/rechtliche-informationen 
publiziert oder kann bei der BEKB bezogen werden. 

II. Handelsbedingungen 

3. Dienstleistungen im Anlagebereich 

Informationen zu den Dienstleistungen im Anlagebe- 
reich befinden sich in den jeweiligen Verträgen sowie in 
der Broschüre «Informationen der BEKB gemäss Fi-
nanzdienstleistungsgesetz». Die Broschüre ist auf 
bekb.ch/rechtliche-informationen publiziert oder kann 
bei der BEKB bezogen werden. 

4. Anlageprofil des Kunden 

Kunden, welche die von der BEKB angebotene Anlage- 
beratung und Vermögensverwaltung in Anspruch neh- 
men wollen, müssen darlegen, welche Kenntnisse und 

Erfahrungen sie im Anlagewesen besitzen, was ihre fi- 
nanziellen Verhältnisse und Anlageziele sind (sog. An- 
lageprofil). Der Kunde hat in diesem Zusammenhang 
exakte, vollständige Angaben zu machen, die dem aktu- 
ellen Stand entsprechen müssen. Der Kunde ist ver- 
pflichtet, der BEKB jegliche Änderung, die sein Anlage- 
profil betreffen könnte, umgehend mitzuteilen. Die 
BEKB ist berechtigt, so lange von der inhaltlichen Rich- 
tigkeit und Aktualität, der zuletzt vom Kunden übermit- 
telten, kundenbezogenen Informationen auszugehen, 
wie der Kunde der BEKB keine anderweitigen Informa- 
tionen mitgeteilt hat. 

5. Transparenz und Sorgfalt bei Kundenaufträgen 

Die BEKB führt Kundenaufträge sorgfältig und im Inter- 
esse der Kunden gemäss den Ausführungsgrundsätzen 
der BEKB aus. Die Grundsätze, nach denen die BEKB die 
Aufträge ihrer Kunden ausführt, hat sie in den Ausfüh- 
rungsgrundsätzen (Best Execution Policy) zusammen- 
gefasst. Diese sind auf bekb.ch/rechtliche-
informationen publiziert und können bei der BEKB be-
zogen werden. 

6. Bearbeitung, Änderung und Ablehnung von 
Kundenaufträgen 

6.1 Die Verarbeitung und Verbuchung von Börsenauf- 
trägen erfolgt nicht rund um die Uhr. Sie kann sich z.B. 
durch die technische Verarbeitung, die Feiertagsrege- 
lungen oder die Handelszeiten oder -tage der betroffe- 
nen Börse verzögern. 

6.2 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Änderung 
bzw. der Widerruf eines Börsenauftrags nur dann erfol- 
gen kann, wenn er nicht bereits teilweise oder vollstän- 
dig vom zuständigen Handelspartner bzw. -system aus- 
geführt worden ist. Kann die Änderung bzw. der Wider-
ruf bei geschäftsüblicher Sorgfalt der BEKB nicht 
rechtzeitig vom Handelspartner bzw. -system bearbei- 
tet werden, gilt sie bzw. er als der BEKB verspätet zu- 
gegangen. 

6.3 Die BEKB kann die Ausführung eines Kundenauf- 
trags aufschieben, um die Einwilligung zur Offenlegung 
einzuholen oder die Hintergründe zu klären. Bei Hinwei- 
sen auf Marktmissbrauch oder auf sonstiges gesetzes- 
widriges Verhalten wird der Kundenauftrag nicht aus- 
geführt. Ohne Einwilligung zur Offenlegung kann der 
Auftrag möglicherweise nicht oder nicht am angegebe- 
nen Ausführungsplatz ausgeführt werden. 

6.4 Die BEKB übernimmt keine Haftung für nicht frist- 
gerecht ausgeführte Aufträge und für Schäden (insbe- 
sondere Kursverluste), sofern sie die geschäftsübliche 
Sorgfalt walten liess. 
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III. Verwahrung 

7. Depotwerte 

Die BEKB nimmt folgende Depotwerte zur Aufbewah- 
rung oder Verbuchung und zur Verwaltung entgegen: 

a) Wertpapiere aller Art (Aktien, Obligationen, Fonds, 
Geldmarktpapiere usw.); 

b) Bucheffekten (gemäss Bucheffektengesetz); 
c) Edelmetalle und Münzen (Lieferansprüche, Barren 

und Münzen in handelsüblicher Form und Qualität); 
d) Geld- und Kapitalmarktanlagen, die nicht in Wertpa- 

pier- oder Bucheffektenform gekleidet sind; 
e) Wertsachen, Schuldbriefe, Dokumente usw. in einem 

verschlossenen Depot (siehe Ziffer IV.). 

Die BEKB kann die Entgegennahme von Depotwerten 
ohne Angabe von Gründen ablehnen. Die BEKB behan- 
delt die ihr anvertrauten Depotwerte mit der geschäfts- 
üblichen Sorgfalt. 

8. Form der Aufbewahrung und Eintragung der 
Depotwerte 

8.1 Die BEKB verwahrt die ihr übergebenen Depotwerte 
in ihren Depots. Sie ist berechtigt, die Depotwerte auf 
Rechnung und Gefahr des Kunden bei einem Dritten im 
In- und Ausland verwahren zu lassen. 

8.2 Die BEKB ist ermächtigt, die Depotwerte bloss gat- 
tungsmässig zu verwahren, einem Dritten zur Verwah- 
rung zu übergeben oder sie bei einer Sammeldepotzen- 
trale verwahren zu lassen. Dem Kunden steht ein Mitei-
gentumsrecht im Verhältnis der von ihm deponier- ten 
Titel zum jeweiligen Bestand des Sammeldepots zu, 
sofern dieses in der Schweiz liegt. 

8.3 Bei Verwahrung im Ausland unterliegen die Titel den 
dort geltenden Vorschriften und Usanzen. 
Die BEKB wählt ihre Depotstellen sorgfältig aus. Wird 
der BEKB die Rücknahme verwahrter Depotwerte im 
Ausland durch die ausländische Gesetzgebung verun- 
möglicht oder erschwert, ist die BEKB nur verpflichtet, 
dem Kunden am Ort der Verwahrung einen anteilsmäs- 
sigen Rückgabeanspruch zu verschaffen, sofern ein sol- 
cher besteht und übertragbar ist. 

8.4 Auf den Namen lautende Depotwerte werden in der 
Regel auf den Kunden eingetragen. Die BEKB ist er- 
mächtigt, aber nicht verpflichtet, die erforderlichen Ein- 
tragungshandlungen inkl. Ausstellung von Übertra- 
gungsvollmachten vorzunehmen. Bei mehreren Kunden 
werden die Inhaber quotenmässig eingetragen. Vorbe- 
halten bleiben abweichende Kundeninstruktionen. Der 
Kunde akzeptiert, dass damit dem Emittenten und/oder 

der Drittverwahrstelle seine Identität bekannt wird. 

8.5 Falls gattungsmässig verwahrte Titel ausgelost 
werden, verteilt die BEKB die Titel unter den Kunden, 
wobei sie sich bei der Zweitauslosung einer Methode 
bedient, die allen Berechtigten eine gleichwertige Chan- 
ce auf Berücksichtigung wie bei der Erstauslosung ga- 
rantiert. 

9. Auslieferung 

Der Kunde kann verlangen, dass ihm die Depotwerte 
ausgeliefert bzw. zur Verfügung gestellt werden. Dabei 
sind die üblichen Auslieferungsfristen und -kosten zu 
beachten. Vorbehalten bleiben anderweitige Abma- 
chungen und zwingende gesetzliche Bestimmungen. 
Der Versand sowie der Transport von physischen De- 
potwerten erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Kun- 
den. Die BEKB nimmt Versicherung und Wertdeklaration 
nach eigenem Ermessen vor. 

10. Edelmetalle und kurante Münzen 

10.1 Edelmetallbestände und Münzen hält die BEKB in 
physischer und nicht physischer Form im Inland bei sich 
und bei Dritten auf eigenen Namen. Dem Kunden steht 
ein Miteigentumsanteil im Verhältnis seines Bestandes 
zum Gesamtbestand zu. 

10.2 Der Kunde kann die physische Auslieferung von 
Edelmetall gestützt auf einen im Depot bestehenden 
Lieferanspruch verlangen. 
Er hat dies der BEKB vorgängig zu avisieren. Bei Auslie- 
ferung ist ein Barrenzuschlag zu bezahlen. 

11. Preise und Gebühren 

11.1 Die Entschädigung der BEKB für den Handel, die 
Verwahrung, die Verwaltung und die Auslieferung sowie 
für die damit zusammenhängenden Dienstleistungen 
erfolgt nach den jeweils geltenden Preisen und Gebüh- 
ren. Diese Angaben sind unter anderem auf 
bekb.ch/rechtliche-informationen publiziert und kön- 
nen bei der BEKB bezogen werden. Gebühren für die 
Verwahrung im Ausland können zusätzlich erhoben 
werden. 

11.2 Bezüglich Anpassung von Preisen und Gebühren 
gilt Ziffer 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
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12. Vertriebsentschädigungen 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass der 
BEKB von Dritten im Zusammenhang mit dem Erwerb/ 
Vertrieb von kollektiven Kapitalanlagen, Versicherun- 
gen usw. (nachstehend: Produkte) Vertriebsentschädi- 
gungen und nicht monetäre Leistungen gewährt wer- 
den können. Die Höhe solcher Entschädigungen ist in 
der Regel abhängig vom Produkt und entspricht übli- 
cherweise einem prozentualen Anteil des von der BEKB 
gehaltenen Volumens. Die BEKB kommuniziert die 
Bandbreiten der Vertriebsentschädigungen mittels In- 
formationsblatt «Vertriebsentschädigungen und ande- 
re geldwerte Leistungen». Dieses ist auf 
bekb.ch/rechtliche-informationen publiziert und kann 
bei der BEKB bezogen werden. Der Kunde nimmt vom 
Inhalt des Informationsblatts Kenntnis. Er aner-
kennt, dass das Informationsblatt in seiner jeweils 
aktuellen Fassung gilt. Die Ent- schädigungen erhält 
die BEKB für die für den Dritten geleisteten Aufgaben 
wie z.B. die Übermittlung von spe- zifischen Informatio-
nen zu Ausschüttungen, Splits usw. an den Kunden, das 
Erfüllen von durch den Dritten de- legierten Sorgfalts-
pflichten zur Bekämpfung der Geld- wäscherei usw. 
Demzufolge stehen die erwähnten Ent- schädigungen 
der BEKB für die für den Dritten geleisteten Aufgaben 
zu. Sofern Entschädigungen Dritter an den Kunden 
weitergeleitet werden müss- ten, verzichtet der 
Kunde in Kenntnis der in oben erwähntem Informa-
tionsblatt ausgewiesenen Be- rechnungswerte 
ausdrücklich auf ihre Erstattung. Die BEKB weist 
dem Kunden zudem auf Verlangen den Betrag der ef-
fektiven Entschädigungen, die sie für ein- zelne vom 
Kunden gehaltene Produkte erhalten hat, aus. Die BEKB 
kann bei ausserordentlichem Aufwand, wie z.B. bei 
mehrmaliger Ausübung des Auskunftsrechts innerhalb 
eines Jahres, eine kos- tendeckende Gebühr erheben. 

13. Interessenkonflikte bei Vertriebsentschädi- 
gungen und beim Einsatz von unternehmens- 
eigenen Anlageprodukten 

Vertriebsentschädigungen und der Einsatz von unter- 
nehmenseigenen Anlageprodukten wie Fonds können 
bei der BEKB zu einem Interessenkonflikt bei der Pro- 
duktauswahl im Vergleich zu Produkten ohne Vertrie- 
bsentschädigungen oder zu unternehmensfremden 
Produkten führen. Die BEKB trifft angemessene Vor- 
kehrungen im Zusammenhang mit Interessenkonflik- 
ten respektive legt diese offen. 

Informationen zu Interessenkonflikten sind auf 
bekb.ch/rechtliche-informationen publiziert und kön-
nen bei der BEKB bezogen werden. 

14. Umwandlung von Depotwerten 

Die BEKB ist ermächtigt, eingelieferte Urkunden durch 
Wertrechte ersetzen zu lassen und Wertpapiere und 
Wertrechte durch Gutschrift auf einem Effektenkonto 
(Wertschriftendepot) als Bucheffekten zu führen. Die 
BEKB ist ferner ermächtigt, sofern vom Emittenten vor- 
gesehen, Druck und Auslieferung von Wertpapieren zu 
verlangen. 

15. Verwaltung 

15.1 Die BEKB erledigt ohne besondere Weisung des 
Kunden die üblichen Verwaltungsarbeiten wie Inkasso 
von Dividenden, Zinsen und Rückzahlungen von Titeln, 
Umtausch von Titeln usw. gemäss den ihr zur Verfü- 
gung stehenden Angaben. 

15.2 Ohne gegenteilige Vereinbarung hat der Kunde alle 
übrigen Vorkehrungen, wie die Erteilung von Weisungen 
für die Ausübung oder den Verkauf von Bezugsrechten, 
für die Ausübung von Wandelrechten, für Einzahlungen 
auf nicht voll einbezahlte Aktien und für Konversionen 
zur Wahrung der mit den hinterlegten Werten verbun- 
denen Rechte, zu treffen. Unterlässt es der Kunde, der 
BEKB rechtzeitig Weisungen zu erteilen, ist diese be- 
fugt, aber nicht verpflichtet, nach eigenem Ermessen zu 
handeln, insbesondere auch Titel zu verkaufen. 

15.3 Die BEKB übernimmt keine Verpflichtung, den Kun- 
den über anstehende Gerichts- und Insolvenzverfahren 
zu informieren. Es ist Sache des Kunden, seine Rechte 
aus den Depotwerten in Gerichts-, Insolvenz- und ähn- 
lichen Verfahren geltend zu machen und sich hierfür die 
erforderlichen Informationen zu beschaffen. 

16. Melde- und Anzeigepflichten 
im In- und Ausland 

16.1 Der Kunde hat allfällige Melde- und Anzeigepflich- 
ten sowie weitere Pflichten (z.B. Offenlegung von Be- 
teiligungen, Unterbreitung eines Übernahmeangebots, 
Meldung von Derivatgeschäften) gegenüber Gesell- 
schaften, Handelsplätzen oder anderen regulierten 
Marktplätzen, Behörden, Transaktionsregistern oder 
anderen Marktteilnehmern selbständig zu erfüllen, 
wenn er Depotwerte erwirbt, hält, veräussert oder an- 
dere Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit Depot- 
werten abschliesst. Massgebend ist das anwendbare 
in- und ausländische Recht. Die BEKB ist berechtigt, 
Verwaltungshandlungen und andere mit Depotwerten 
zusammenhängende Geschäfte ganz oder teilweise 
nicht auszuführen, wenn diese Melde- und Anzeige- 
pflichten der BEKB zur Folge haben können. 
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Der Kunde ist allein verantwortlich, allfällige gemäss an- 
wendbarem in- und ausländischem Recht geltende Be- 
schränkungen einzuhalten, Auflagen zu erfüllen oder 
erforderliche Bewilligungen einzuholen, wenn er Ge- 
schäfte mit Depotwerten tätigt oder veranlasst. 

Die Beschaffung von Informationen im Zusammenhang 
mit solchen Melde- und Anzeigepflichten sowie Be- 
schränkungen usw. ist Sache des Kunden. 

16.2 Werden solche Melde- und Anzeigepflichten erst 
nach bereits erfolgtem Kauf bekannt, ist die BEKB er- 
mächtigt, die fraglichen Depotwerte zu veräussern so- 
fern sie vom Kunden die Ermächtigung zur Meldung, 
Dokumentation und Offenlegung nicht rechtzeitig er- 
hält. 

16.3 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass bei einem 
Wechsel zu einer anderen Zahlstelle die BEKB unter Um- 
ständen aufgrund von Steuerabkommen verpflichtet 
ist, die steuerrelevanten Daten an diese mitzuteilen. 

16.4 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass das Halten 
von bestimmten Wertschriften, insbesondere im Erb- 
und Schenkungsfall, Steuerfolgen nach sich ziehen 
kann (z.B. bei US-Wertschriften). 

16.5 Wird die BEKB aufgrund einer Wertschriftenposi- 
tion des Kunden im Ausland eingeklagt, ist die BEKB er- 
mächtigt, die Identität des Kunden gegenüber dem aus- 
ländischen Kläger offenzulegen. 

17. Depotstimmrecht 

Die BEKB übt das Depotstimmrecht nicht aus. 

18. Vermögensverzeichnis/Depotauszug 

Die BEKB stellt dem Kunden mindestens einmal jährlich 
ein Verzeichnis über den Bestand des Depots zu. Die 
Aufstellung kann weitere, nicht unter dieses Reglement 
fallende Werte enthalten (z.B. Lebensversicherungspo- 
licen usw.). Bucheffekten werden nicht speziell als sol- 
che gekennzeichnet. Bewertungen des Depotbestands 
beruhen auf Kursen und Kurswerten aus banküblichen 
Informationsquellen. Die BEKB übernimmt keine Ge- 
währ für die Richtigkeit dieser Bewertungen. 

IV. Besondere Bestimmungen für verschlos-
sene Depots 

19. Übergabe 

19.1 Münzen, Dokumente und andere Wertsachen wer- 
den im verschlossenen Depot verwahrt. Die Aufbewah- 
rung erfolgt zentral. Ein Auslieferungsbegehren ist ent- 
sprechend voranzukündigen. 

19.2 Gegenstände, die sich von anderen Gegenständen 
ihrer Gattung nicht klar unterscheiden lassen (z.B. Gold- 
vreneli), müssen in verschlossenen Depots verwahrt 
werden, wenn der Kunde will, dass er den gleichen Ge- 
genstand wieder zurückerhält. 

19.3 Verschlossene Depots müssen im Beisein eines 
Vertreters der BEKB versiegelt oder plombiert werden, 
sodass das Öffnen ohne Verletzung des Siegels oder 
der Plombe nicht möglich ist. Sie müssen zudem auf der 
Umhüllung Name und Adresse des Kunden sowie einen 
Vermerk über den Inhalt tragen. Verschlossene Depots 
sind mit einer Wertangabe zu versehen. 

20. Inhalt 

Verschlossene Depots dürfen keine gefährlichen oder 
zur Aufbewahrung in Bankgebäuden ungeeigneten Ge- 
genstände enthalten. Der Kunde haftet für jeden infolge 
Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmung entstehen- 
den Schaden. Die BEKB ist berechtigt, den Inhalt der ihr 
übergebenen Depots einzusehen oder vom Kunden den 
Nachweis über den Inhalt zu verlangen. 

21. Haftung 

Die BEKB haftet nur für von ihr verschuldete und vom 
Kunden nachgewiesene Schäden an den deponierten 
Werten. Dabei bleibt die Haftung auf den nachgewiese- 
nen, höchstens aber auf den deklarierten Wert be- 
grenzt. Insbesondere lehnt die BEKB jede Haftung für 
Schäden ab, die durch Zufall, insbesondere durch höhe- 
re Gewalt sowie atmosphärische Einflüsse, entstanden 
sind. Nimmt der Kunde das Depot zurück, so hat er all- 
fällige Beschädigungen an Siegel, Plombe, Verpackung 
oder Inhalt sofort zu beanstanden. Die Empfangsbestä- 
tigung des Kunden befreit die BEKB von jeder Haftung. 
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B Bedingungen für das Tresorfach 

1. Sorgfaltspflicht und Haftung der BEKB 

Die BEKB verwendet für die Sicherung und den Ver- 
schluss der Tresorfachanlagen die gleiche Sorgfalt wie 
für die Aufbewahrung ihrer eigenen Werte. Sie haftet 
für den Schaden, der durch Missachtung dieser Sorg- 
faltspflicht entsteht. Eine weiter gehende Haftung über- 
nimmt sie nicht. Eine Versicherung des Fachinhalts ist 
Sache des Kunden. 

2. Mietvertrag 

Die Tresorfächer werden auf eine Dauer von zwölf Mo- 
naten vermietet. Wird der Mietvertrag nicht mindestens 
zehn Tage vor Ablauf gekündigt, gilt er als auf eine glei- 
che Dauer erneuert. Die BEKB ist berechtigt, Mietgesu- 
che ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Eine Abtre- 
tung des Mietvertrags oder die Untervermietung ist 
ausgeschlossen. 

Die BEKB ist berechtigt, bestehende Mietverhältnisse 
ohne Angabe von Gründen jederzeit mit sofortiger Wir- 
kung aufzuheben. In diesem Fall erstattet sie dem Kun- 
den die Mietgebühr für die Zeit ab der Räumung zurück. 

3. Inhalt des Tresorfachs 

In den Tresorfächern dürfen nur Dokumente, Wertpapiere, 
Geld, Edelmetalle, Wert- und Schmucksachen oder Ähnli-
ches aufbewahrt werden. Das Verwahren von gefährlichen 
oder zur Aufbewahrung in Bankgebäuden ungeeigneten 
Gegenständen ist verboten. Der Kunde haf- tet für allen 
Schaden, der durch Nichtbeachtung dieser Vor- schrift ent-
steht. Die BEKB ist berechtigt, vom Kunden jeder- zeit den 
Nachweis zu verlangen, dass der Fachinhalt dieser Vor-
schrift entspricht. Die BEKB übernimmt keine Haftung für 
den Zustand der im Tresorfach aufbewahrten Gegen- 
stände. Insbesondere lehnt sie die Haftung für Schäden 
oder einen Qualitätsverlust an den aufbewahrten Gegen-
ständen wegen Luftfeuchtigkeit, Trockenheit, Dunkelheit, 
atmosphärischer oder magnetischer Spannung sowie Ein-
flüssen infolge höherer Gewalt ab. 

4. Die Mietgebühr 

Die Mietgebühr berechnet sich nach dem jeweils von der 
BEKB festgelegten Tarif und ist im Voraus zu entrichten. 
Die BEKB belastet die Mietgebühr direkt einem beste- 
henden Konto des Kunden. Wird ein Fach nur während 
eines Teils der vereinbarten Dauer benutzt, schuldet der 
Kunde trotzdem die ganze Gebühr; vorbehalten bleibt 
Ziffer 2. Bezüglich Preis- und Konditionsänderungen gilt 
Ziffer 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

5. Miete durch mehrere Personen 

Tresorfächer werden auch an mehrere Personen ver- 
mietet. Ohne gegenteilige schriftliche Vereinbarung mit 
der BEKB ist jede dieser Personen einzeln berechtigt, 
das Fach zu öffnen und über den Inhalt zu verfügen. 

6. Schlüssel und Zutrittskarte/Haftung 

6.1 Das Öffnen des Tresorfachs erfordert seitens des 
Kunden einen von zwei ausgehändigten Kundenschlüs- 
seln sowie gegebenenfalls die Zutrittskarte mit persön- 
licher PIN und unter Umständen andere Authentifi- zie-
rungsverfahren. Es ist untersagt, Ersatzschlüssel anfer-
tigen zu lassen. Der Kunde ist verpflichtet, die Schlüssel 
und eine allenfalls erhaltene Zutrittskarte sorg- fältig 
aufzubewahren. Soweit anwendbar, gelten für Zu- 
trittskarten und PIN zudem die Sorgfaltspflichten der 
Kartenberechtigten gemäss den Besonderen Geschäfts- 
bedingungen, Kapitel D, Bedingungen für die Benutzung 
der Debit Mastercard, der Maestro- und der Kundenkarte, 
I. Ziffer 7. Bei Verlust der Schlüssel oder der Zutrittskar- 
ten hat der Kunde sofort die BEKB zu benachrichtigen. 

6.2 Der Kunde ist bis zur Mitteilung an die BEKB verant- 
wortlich für den Schaden, der durch missbräuchliche 
Benutzung der Schlüssel bzw. der Zutrittskarte ent- 
steht. Muss die BEKB die Zutrittskarte, das Schloss 
bzw. die Tresorfachkassette und/oder die Schlüssel 
auswechseln, weil der Kunde diese verloren oder un-
sorgfältig aufbewahrt hat, kann die BEKB dafür Gebüh-
ren erheben. 

7. Zutritt zum Tresorfach und Legitimation 

Der Zutritt zum Tresorfach wird dem Kunden oder den 
Bevollmächtigten während der von der BEKB angebote- 
nen Zugangszeiten gegen Vorweisung des Schlüssels 
und eines amtlichen Ausweises oder gegen Kontrollun- 
terschrift gestattet. Für Tresoranlagen mit Zutritts- 
kontrollen über Kartenleser gilt die Legitimation mit 
Zutrittskarte und gegebenenfalls mit anderen Authen-
tifizierungsverfahren. Zu einer weiteren Prüfung ist die 
BEKB berechtigt, aber nicht verpflichtet. 

8. Beendigung der Miete 

Bei Beendigung des Mietvertrags hat der Kunde das 
Tresorfach unverzüglich zu räumen und der BEKB die 
zwei Schlüssel und gegebenenfalls die Zutrittskarte in 
unbeschädigtem Zustand zurückzugeben. Kommt der 
Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, ist die BEKB be- 
rechtigt, das Fach vor zwei Zeugen auf Kosten des Kun- 
den ohne Weiteres öffnen zu lassen. Die BEKB kann, 
ohne dass sie den Rechtsweg beschreiten muss, ihre 
allfälligen Mietgebühren und anderen Forderungen aus 
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dem Fachinhalt abdecken und die verbleibenden Ge- 
genstände auf Kosten des Kunden bei der BEKB selbst 
oder bei einer Amtsstelle hinterlegen. 

C Bedingungen für das Hypothekargeschäft 

Diese Bestimmungen gelten für alle von der BEKB ge- 
währten Kredite (Darlehen, Hypotheken, Kreditlimiten 
usw.) insbesondere solche mit grundpfandrechtlicher 
Sicherheit. Vorbehalten bleiben spezielle Vereinbarun-
gen mit dem Kreditnehmer. 

1. Verzinsung, Amortisation und Rückzahlung 

Der Kredit ist vom Empfangstag an auf die verein- bar-
ten Termine zu den von der BEKB festgesetzten Be- 
dingungen zu verzinsen und zu amortisieren sowie un- 
ter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist bzw. 
nach Vertragsablauf zurückzuzahlen. Fällige Zinsen 
und Kommissionen sind zum Satz des höchsten verein- 
barten Kapitalzinses, jedoch zu mindestens 5% zu ver- 
zinsen. 

2. Zinssatz 

Die BEKB behält sich das Recht vor, den Zinssatz jeder- 
zeit zu ändern. Vorbehalten bleiben anderslautende 
vertragliche Abmachungen. 

3. Zins- und Amortisationsbelastung 

Zur Bereitstellung der für Zinsen und Amortisationen 
nötigen Mittel unterhält der Kreditnehmer bei der BEKB 
in der Regel ein Konto, auf dem bei Verfall die entspre- 
chenden Belastungen erfolgen. Bis zur Deckung des be- 
lasteten Betrags bleibt der BEKB das bestehende 
Grundpfandrecht vollumfänglich gewahrt. 

4. Verfügbarkeit des Kredits 

Der Kredit ist erst nach formeller Ordnung des Ge- 
schäfts, insbesondere nach Unterzeichnung der erfor- 
derlichen Akten und Errichtung der Pfandrechte bzw. 
der Einlieferungsverpflichtung, verfügbar. 

5. Kosten bei der Grundpfanderrichtung 

Die Kosten der Errichtung, der Übertragung und der Än- 
derung von Pfandrechten, Gebühren, Spesen und ande- 
re in diesem Zusammenhang entstehende Auslagen 
sind vom Kreditnehmer zu tragen. 

6. Umfang der Grundpfandhaft 

Die BEKB kann eine freie Pfandquote an einem nicht voll 
belehnten Grundpfandrecht jederzeit für irgendwelche 

bestehenden oder zukünftigen Forderungen für sich 
beanspruchen. 

7. Orientierungspflicht 

Zur Beurteilung der Bonität des Kreditnehmers sind der 
BEKB auf Verlangen alle banküblichen Auskünfte zu er- 
teilen und Unterlagen einzureichen (z.B. Aufstellung 
über Vermögens- und Einkommensverhältnisse, Steu- 
erausweise, Betreibungsauszüge, Bilanz, Erfolgsrech- 
nung, Bericht der Revisionsstelle und Anhang). Zu die-
sem Zweck darf die BEKB bei der Zentralstelle für Kre-
ditinformationen (ZEK) und/oder bei der Informations-
stelle für Konsumkredit (IKO) auch Auskünfte über den 
Kunden betreffend seiner Kreditfähigkeit einholen. Die 
BEKB ist jederzeit berechtigt, den Wert und den Zu-
stand der belehnten Liegenschaft festzustellen. 

8. Mietzinseinnahmen 

Ohne anderslautende Vereinbarung sind allfällige Miet- 
zinseinnahmen aus dem der BEKB haftenden Objekt auf 
ein Konto bei der BEKB zu leiten, und der BEKB ist perio- 
disch eine detaillierte Mietzinsaufstellung einzureichen. 

9. Versicherungspflicht 

Gebäude, Stockwerkeinheiten und Zugehör sind gegen 
Feuer- und Elementarschäden ausreichend zu versi- 
chern. Ein genügender Versicherungsschutz ist dau- 
ernd beizubehalten und gegenüber der BEKB auf Ver- 
langen nachzuweisen. 

10. Werterhaltung der Pfandsache 

Der Kreditnehmer ist verpflichtet, das Pfandobjekt ein- 
wandfrei zu unterhalten. Bei Stockwerkeigentum ist ge- 
meinsam mit den Miteigentümern auch für den Unterhalt 
des gemeinschaftlichen Eigentums zu sorgen. Wertver- 
mindernde Änderungen, Wegnahme von Zugehör oder 
Abbrüche dürfen nur mit Zustimmung der BEKB erfolgen. 

11. Ausserordentliche Kündigung 

11.1 Durch den Kunden 

Gewährte Kredite mit fester Laufzeit und fixem Zinssatz 
sind vor Ablauf grundsätzlich nicht kündbar. Die BEKB 
kann ausnahmsweise auf ein entsprechendes Gesuch 
des Kreditnehmers hin eine vorzeitige Auflösung ge- 
nehmigen. Die Vorfälligkeitsentschädigung gemäss Zif- 
fer 12 bleibt geschuldet. 

 

11.2 Durch die BEKB 

Die BEKB oder ein allfälliger Abtretungsgläubiger kann 
einen Kredit ausserordentlich, d.h. ohne Einhaltung der 
Kündigungsfrist, jederzeit per sofort kündigen, falls: 
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– der Kunde mit der Bezahlung fälliger Zinsen oder 
Amortisationen mehr als 30 Tage im Rückstand ist; 

– der Kunde nicht mehr in der Lage ist, eine andere Ver- 
pflichtung gegenüber der BEKB oder einem allfälligen 
Abtretungsgläubiger zu erfüllen; 

– das Pfandobjekt ungenügend versichert ist; 
– das Pfandobjekt im Wert erheblich vermindert oder 

vernachlässigt wird; 
– nach banküblicher Beurteilung nicht mehr genügend 

Sicherheiten vorhanden sind; 
– das Pfandobjekt zur Zwangsverwertung gelangt oder 

vorbehaltlich einer anderslautenden Vereinbarung 
mit dem Kreditnehmer veräussert wird; 

– gegen den Kreditnehmer oder den Pfandeigentümer 
Zwangsvollstreckungs- oder Sanierungsmassnah- 
men wie Pfändung, Konkurs, Konkursaufschub, Nach- 
lassstundung, Nachlassvertrag oder Arrest angeord- 
net werden; 

– bei Stockwerkeigentum die Verpflichtungen aus dem 
Verwaltungs- und Benutzungsreglement nicht erfüllt 
werden oder wenn das Stockwerkeigentum aufgelöst 
wird; 

– unbezahlte gesetzliche Pfandrechtsforderungen (z.B. 
Baurechtszinsen, Liegenschafts- und Grundstückge- 
winnsteuern usw.) den Pfandrechten der BEKB vorgehen. 

Das Recht zur sofortigen Vertragsauflösung gilt auch 
bei Vorschüssen mit fester Laufzeit und fixem Zinssatz, 
wobei der Kreditnehmer der BEKB eine Vorfälligkeits- 
entschädigung gemäss Ziffer 12 nachstehend zu be- 
zahlen hat. 

12. Vorfälligkeitsentschädigung 

Werden Kredite vor Ablauf der fest vereinbarten Lauf-
zeit aufgrund einer ausserordentlichen Kündigung ge-
mäss Ziffer 11 vorstehend oder durch gegenseitige 
Übereinkunft zwischen dem Kreditnehmer und der 
BEKB zur Rückzahlung fällig, hat der Kreditnehmer der 
BEKB eine Vorfälligkeitsentschädigung zu entrichten. 
Diese setzt sich aus der Differenz zwischen dem ver-
einbarten Kreditzinssatz und dem im Zeitpunkt der 
vorzeitigen Rückzahlung (bzw. bei gegenseitiger Über-
einkunft zum Zeitpunkt der Berechnung) erzielbaren 
Zinssatz für eine der Restlaufzeit entsprechende Anla-
ge am Geld- oder Kapitalmarkt zusammen. Sie berech-
net sich in Prozenten des Schuldkapitals pro rata tem-
poris für die Restlaufzeit der fest vereinbarten Zinspe-
riode. Die BEKB behält sich das Recht vor, eine zusätz-
liche Entschädigung zur Abgeltung des mit der vorzei-
tigen Auflösung verbundenen Aufwandes zu verrech-
nen.  

Erfolgt die Rückzahlung ausserordentlich und in gegen-
seitigem Einverständnis, kann die Berechnung der Vor-
fälligkeitsentschädigung auf Anfrage nach den oben 
erklärten Vorgaben und vor dem vereinbarten Rückzah-
lungstermin erstellt werden. Dieser Betrag gilt als ver-
einbart. Er wird in der Folge am vereinbarten Rückzah-
lungstermin verrechnet. 

Im Falle einer Vertragsauflösung gemäss Ziffer 11 vor-
stehend, entfällt eine Entschädigung zugunsten des 
Kreditnehmers. 

 

D Bedingungen für die Benutzung der Debit Mas-
tercard und der Kundenkarte 

I. Allgemeine Bestimmungen 

1. Einsatzarten (Funktionen) 

Die Debit Mastercard und die Kundenkarte (gemeinsam 
nachstehend «Karte» genannt) können je nach Verein-
barung für eine oder mehrere der folgenden Funktionen 
eingesetzt werden: 

– als Zahlungskarte zur Bezahlung von Waren und 
Dienstleistungen im In- und Ausland (vgl. Ziffer II); 

– als Bargeldbezugskarte an Geldautomaten (nachfol- 
gend «GA» genannt) im In- und Ausland (vgl. Ziffer II); 

– als Einzahlungskarte an entsprechend gekennzeich- 
neten GA der BEKB und zur Abfrage von Kontoinfor- 
mationen; 

– für weitere Dienstleistungen der BEKB und des Kar- 
tenanbieters (vgl. Ziffer III); 

– als Legitimationsmittel für das BEKB Service Portal 
und die Funktionen des BEKB Service Portals. Es gel- 
ten die allgemeinen Nutzungsbedingungen des BEKB 
Service Portals. 

Die BEKB kann als Vorbeugung gegen den Missbrauch 
von Kartendaten (Skimming) den geografischen Ein- 
satzbereich der Karte beschränken (z.B. auf Europa). 
Sie teilt dies dem Kunden in geeigneter Form mit. Der 
Kunde kann jederzeit eine vorübergehende Öffnung ge- 
sperrter Destinationen verlangen. 

2. Autorisierungsmöglichkeiten 

Für die vertragsgemässe Nutzung der Karte stehen 
abhängig von der Stelle, wo die Karte eingesetzt wird 
(nachfolgend «Karten-Akzeptanzstelle» genannt), und 
der Kartenart folgende Autorisierungsmöglichkeiten 
zur Verfügung:
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– Autorisierung mittels Eingabe der vom Kartenbe-
rechtigten gewählten PIN; 

– Autorisierung durch die Verwendung eines 3-D-
Secure-Verfahrens; 

– Autorisierung nur durch Angabe des Namens, der 
Kartennummer, des Verfalldatums und – falls ver-
langt und vorhanden – der auf der Karte angebrach-
ten Prüfziffer (CVV, CVC);  

– Autorisierung mittels Verwendung der Karte ohne 
Eingabe der PIN oder eines anderen Legitimations- 
mittels an automatisierten Zahlstellen; 

– Autorisierung durch Erteilung einer Dauerermächti- 
gung an die Karten-Akzeptanzstelle. 
 

3. Kontobeziehung 

Die Karte bezieht sich immer auf ein bestimmtes Konto, 
kann aber für weitere Konten zugelassen (Multikonto- 
funktion) werden. 

4. Kartenberechtigte 

Die Karte lautet auf den Namen des Kontoinhabers oder 
zusätzlich auf eine von ihm bevollmächtigte Person 
(nachfolgend werden beide als «Kartenberechtigte» 
bezeichnet). 

5. Eigentum 

Die Karte verbleibt im Eigentum der BEKB und kann von 
dieser jederzeit zurückgefordert werden. 

6. Gebühren und Entschädigungen 

Für die Ausgabe der Karte und deren Autorisierung so- 
wie für die Verarbeitung der damit getätigten Transak- 
tionen und für die Ausstellung von Ersatzkarten kann 
die BEKB vom Kontoinhaber Gebühren erheben. Preise 
und Bedingungen werden auf der Internetseite der 
BEKB oder in anderer geeigneter Weise kommuniziert. 
Diese Gebühren werden dem Konto belastet, auf das die 
Karte ausgestellt ist. 

Transaktionen in kontofremder Währung werden durch 
die BEKB zu festgelegten Bedingungen umgerechnet. 
Bezüglich der Anpassung von Konditionen und Preisen 
gilt Ziffer 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Die BEKB erhält von Unternehmen, die mit Karten-Ak- 
zeptanzstellen Verträge abschliessen, eine Entschädi- 
gung für die Abwicklung von Transaktionen im nationa- 
len und internationalen Kartennetzwerk (nachfolgend 
«Interchange-Gebühr»). Diese Entschädigung wird zur 
Deckung der Kosten für die Abwicklung der Transaktio- 
nen verwendet, soweit diese nicht bereits mit den er- 
hobenen Gebühren gedeckt sind. Weitere Informatio- 
nen zur Interchange-Gebühr gibt die BEKB auf Anfrage 
bekannt. 

Darüber hinaus kann die BEKB von Dritten (z.B. einem 
internationalen Kartennetzwerk) weitere Beträge, insbe-
sondere zur Verkaufsförderung, als Beteiligung an Infra-
strukturkosten und zur Weiterentwicklung des Pro-
duktangebots, erhalten. 

 

7. Sorgfaltspflichten des Kartenberechtigten 

Der Kartenberechtigte trägt insbesondere folgende 
Sorgfaltspflichten: 

7.1 Unterzeichnung 

Bei Erhalt der Karte ist diese vom Kartenberechtigten 
sofort an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterzeich- 
nen. 

7.2 Aufbewahrung 

Die Karte und die PIN sind besonders sorgfältig und 
voneinander getrennt aufzubewahren. 

7.3 Geheimhaltung der PIN 

Die PIN ist geheim zu halten und darf vom Kartenbe- 
rechtigten keinesfalls an andere Personen weitergege- 
ben werden. Insbesondere darf die PIN weder auf der 
Karte vermerkt noch in anderer Weise, auch nicht in ge- 
änderter Form, zusammen mit dieser aufbewahrt wer- 
den. Die Eingabe der PIN muss stets verdeckt erfolgen. 

7.4 Geheimhaltung Kartennummer, Verfall und Prüfziffer 
Die Kartennummer, das Datum des Kartenverfalls sowie 
die Prüfziffer sind geheim zu halten und dürfen vom 
Kartenberechtigten keinesfalls an Dritte weitergegeben 
werden, ausgenommen für den bestimmungsgemäs- 
sen Gebrauch. 

7.5 Änderung der PIN 
Vom Kartenberechtigten geänderte PINs dürfen nicht 
aus leicht ermittelbaren Kombinationen (wie Telefon- 
nummer, Geburtsdatum, Autokennzeichen usw.) beste- 
hen. 

7.6 Weitergabe der Karte 

Der Kartenberechtigte darf seine Karte nicht weiterge- 
ben, insbesondere Dritten weder aushändigen noch 
sonst wie zugänglich machen. 

7.7 Meldung bei Verlust/selbständige Sperrung 

Bei Verlust der Karte oder der PIN sowie bei Verbleiben 
der Karte in einem Gerät ist die BEKB unverzüglich zu 
benachrichtigen (vgl. auch Ziffer II. 4 und II. 9). Alterna- 
tiv hat der Kartenberechtigte die Möglichkeit, die Karte 
über die BEKB App oder das Kundenportal der BEKB 
selbständig zu sperren. 

7.8 Meldung an die Polizei 

Bei strafbaren Handlungen oder einem entsprechenden 
Verdacht hat der Kartenberechtigte Anzeige bei der 
Polizei zu erstatten. Er hat nach bestem Wissen zur Auf- 
klärung eines allfälligen Schadenfalls und zur Vermin- 
derung desselben beizutragen. 
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7.9 Prüfen der Kontoauszüge 

Der Kontoinhaber hat Beanstandungen im Zusammen- 
hang mit den Kontoauszügen nach Ziffer 10 Allgemeine 
Geschäftsbedingungen vorzunehmen und die Auszüge 
sofort, spätestens aber 30 Tage nach Erhalt (in physi- 
scher oder elektronischer Form), zu prüfen und Unstim- 
migkeiten, insbesondere Belastungen aufgrund miss- 
bräuchlicher Verwendung der Karte, der BEKB unver-
züglich zu melden. Nach Erhalt des Schadenformu- lars 
hat der Kontoinhaber dieses innert zehn Tagen aus- 
gefüllt und unterzeichnet an die BEKB zurückzusenden. 

8. Deckungspflicht 

Die Karte darf nur verwendet werden, wenn auf dem 
Konto die erforderliche Deckung (Guthaben oder zuge- 
sprochene Kreditlimite) vorhanden ist. Die BEKB ist be- 
rechtigt, Transaktionen abzulehnen, wenn die erforder- 
liche Deckung nicht vorhanden ist. 

9. Belastung und Gutschrift durch die BEKB 

Die BEKB ist berechtigt, sämtliche Beträge aus dem Ein- 
satz der Karte (gemäss Ziffer I. 1) dem Konto zu belas- 
ten. Das Belastungsrecht der BEKB bleibt auch bei Un- 
stimmigkeiten zwischen dem Kartenberechtigten und 
Dritten (z.B. Karten-Akzeptanzstelle) uneingeschränkt 
bestehen. 

Die BEKB ist berechtigt, vorgängig autorisierte Trans- 
aktionen unwiderruflich als Betragsreservation zulas- 
ten der Liquidität zu blockieren und zu einem späteren 
Zeitpunkt auf dem Konto zu verbuchen. 

Die Kündigung von wiederkehrenden Transaktionen 
und die Aufhebung der Betragsreservation bei der Kar-
ten-Akzeptanzstelle liegt in der Verantwortung des 
Kartenberechtigten. 

Der Kartenberechtigte ist damit einverstanden, dass 
die BEKB ohne vorgängige Informationen die Karten- 
nummer und das Verfalldatum einer neuen Karte den- 
jenigen Karten-Akzeptanzstellen mitteilen darf, die der 
Kartenberechtigte mittels Hinterlegung der Kartenin- 
formationen (Card-on-File-Kontoinformationen, COF) 
für die Abbuchung der Leistungen ermächtigt hat (Au- 
tomatic Billing Updater). 

Der bei Einzahlungen durch den GA der BEKB erkannte 
und von der einzahlenden Person bestätigte Betrag 
wird dem Konto automatisch gutgeschrieben. 

10. Geltungsdauer und Kartenerneuerung 

Die Debit Mastercard ist bis zum Ende des auf ihr 
angegebenen Jahres gültig. Bei or-

dentlicher Geschäftsabwicklung und ohne ausdrückli- 
chen Verzicht des Kartenberechtigten wird die Karte vor 
Ende des auf ihr angegebenen Jahres automatisch 
durch eine neue Karte ersetzt. Nach Erhalt einer Ersatz- 
oder Erneuerungskarte ist die alte Debit Mastercard 
durch den Kartenberechtigten sofort unbrauchbar zu 
machen. Eine Kundenkarte ist bei ordentlicher Ge-
schäftsabwicklung grundsätzlich unbeschränkt gültig. 

11. Kündigung 

Eine Kündigung kann jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen erfolgen. Gleichbedeutend wie die Kündigung 
ist der Widerruf einer Vollmacht gemäss Ziffer I. 4. Nach 
erfolgter Kündigung ist der BEKB die Karte unaufgefor- 
dert und unverzüglich zurückzugeben. Durch vorzeitige 
Rückforderung oder Rückgabe der Karte entsteht kein 
Anspruch auf Rückerstattung der Jahresgebühr. Die 
BEKB bleibt trotz Kündigung berechtigt, sämtliche Be- 
träge auf dem Konto zu belasten, die auf Karteneinsät- 
ze vor der effektiven Rückgabe der Karte zurückzufüh- 
ren sind (z.B. für Abonnemente, Mitgliedschaften und 
Onlinedienste). 

II. Die Debit Mastercard und die Kundenkarte 
(gemeinsam nachstehend «Karte» genannt) als 
Bargeldbezugs- und Zahlungskarten 

1. Bargeldbezugsfunktion 

Die Karte kann zum Bezug von Bargeld zusammen mit 
der PIN an entsprechend gekennzeichneten GA im In- 
und Ausland oder je nach Kartenart mit Unterzeichnung 
des Transaktionsbeleges bei entsprechend gekenn- 
zeichneten Anbietern bis zu den für die Karte festge- 
setzten Limiten eingesetzt werden. 

2. Zahlungsfunktion 

Die Debit Mastercard kann zur Zahlung von Waren und 
Dienstleistungen im In- und Ausland zusammen mit der 
PIN und der Kontaktlos- Funktion bis zur für die Karte 
festgelegten Limite ein- gesetzt werden. Die Debit Mas-
tercard kann auch durch Eingabe der Kartennummer, 
des Datums des Kartenverfalls und der Prüfziffer bei 
Einkäufen im Internet oder mit Unterzeichnung des 
Transaktionsbeleges bei entsprechend gekennzeichne-
ten Anbietern eingesetzt werden. 

3. PIN 

Dem Kartenberechtigten wird von der BEKB zusätzlich 
zur Karte in einem separaten, verschlossenen Umschlag 
die PIN zugestellt. Es handelt sich dabei um eine karten- 
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eigene, sechsstellige, maschinell berechnete PIN, die 
weder der BEKB noch Dritten bekannt ist. Werden meh- 
rere Karten ausgestellt, so erhält jede Karte eine eigene 
PIN. 

4. Änderung der PIN 

Dem Kartenberechtigten wird empfohlen, an dafür ein- 
gerichteten GA eine neue sechsstellige PIN aus Zahlen 
zu wählen, welche die zuvor geltende PIN unmittelbar 
ersetzt. Die Änderung kann beliebig oft und jederzeit 
vorgenommen werden. Um den Schutz gegen miss- 
bräuchliche Verwendung der Karte zu erhöhen, darf die 
gewählte PIN weder aus leicht ermittelbaren Kombina- 
tionen bestehen (vgl. Ziffer I. 7.5) noch auf der Karte 
vermerkt oder in anderer Weise, auch nicht in geänder- 
ter Form, mit der Karte zusammen aufbewahrt werden 
(vgl. Ziffer I. 7.3). 

5. Legitimation, Belastung und Risikotragung 

Jede Person, die sich durch Einführen der Karte und 
Eintippen der dazu passenden PIN in ein hierfür einge- 
richtetes Gerät, durch kontaktloses Bezahlen mit der 
Kontaktlos-Funktion oder durch Verwendung der Kar- 
tennummer, des Datums des Kartenverfalls und der 
Prüfziffer in Applikationen oder im Internet legitimiert 
oder den Transaktionsbeleg unterzeichnet, gilt als be- 
rechtigt, den Bargeldbezug, die Zahlung, die Reservati- 
on oder die Geldüberweisung mit dieser Karte zu täti- 
gen; dies gilt auch, wenn es sich bei dieser Person nicht 
um den tatsächlichen Kartenberechtigten handelt. 
Dementsprechend ist die BEKB berechtigt, den Betrag 
der so getätigten und elektronisch registrierten Trans- 
aktion dem Konto zu belasten. Die Risiken aus der miss- 
bräuchlichen Verwendung der Karte liegen somit grund- 
sätzlich beim Kontoinhaber. 

Wird die Debit Mastercard durch Eingabe der Karten- 
nummer, des Datums des Kartenverfalls und der Prüf- 
ziffer (z.B. bei Einkäufen im Internet, Kauf per Telefon 
oder über einen anderen Korrespondenzkanal) einge- 
setzt, verzichtet der Kartenberechtigte auf eine starke 
Kundenauthentifizierung. 

6. Schadenübernahme bei Nichtverschulden 

Unter der Voraussetzung, dass der Kartenberechtigte 
die Bedingungen für die Benützung der Karte in allen 
Teilen eingehalten hat (insbesondere die Sorgfalts- 
pflichten gemäss Ziffer I. 7) und ihn auch sonst in keiner 
Weise ein Verschulden trifft, übernimmt die BEKB Schä- 
den, die dem Kontoinhaber aus missbräuchlicher Ver- 
wendung der Karte durch Dritte in der Funktion als Bar- 
geldbezugs- oder Zahlungskarte entstehen. Miterfasst 
sind auch Schäden infolge von Fälschung oder Verfäl- 

schung der Karte. Nicht als Dritte zu betrachten sind die 
Kartenberechtigten sowie Ehepartner und im gleichen 
Haushalt lebende Personen der Kartenberechtigten. 
Schäden, für die eine Versicherung aufzukommen hat, 
sowie allfällige Folgeschäden irgendwelcher Art werden 
nicht übernommen. 

6.1 Bei Verletzung der Sorgfaltspflichten 

Der Kartenberechtigte, der seinen Sorgfaltspflichten 
nicht nachkommt, haftet bis zur Wirksamkeit einer all-
fälligen Sperre unbeschränkt für alle aus der miss- 
bräuchlichen Verwendung der Karte entstehenden 
Schäden. 

6.2 Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses, nach 
Rückforderung oder nach Rückgabe der Karte 
Das Recht zur Nutzung der Karte, insbesondere auch 
für Telefon-, Korrespondenz- oder Internetbestellungen, 
erlischt in jedem Fall mit der Beendigung des Vertrags- 
verhältnisses oder nach der Rückforderung oder nach 
Rückgabe der Karte. Die BEKB lehnt jegliche Haftung 
für durch den Kartenberechtigten verursachte Schäden 
ab, die durch einen Gebrauch der Karte nach Beendi- 
gung des Vertragsverhältnisses oder nach der Rückfor- 
derung oder Rückgabe der Karte entstehen. Der Konto- 
inhaber haftet vollumfänglich für daraus erwachsene 
Schäden. Eine widerrechtliche Kartenverwendung kann 
zivil- und/oder strafrechtlich verfolgt werden. 

7. Technische Störungen und Betriebsausfälle 

Aus technischen Störungen und Betriebsausfällen, die 
den Einsatz der Karte in ihrer Bargeld- und/oder Zah- 
lungsfunktion ausschliessen, entstehen den Kartenbe- 
rechtigten keine Ansprüche auf Schadenersatz. 

8. Limiten 

Die BEKB legt Limiten pro ausgegebene Karte fest und 
teilt diese in angemessener Form mit. Die BEKB kann 
die Kartenlimite jederzeit und ohne Angabe von Grün- 
den reduzieren. Der Kartenberechtigte kann eine An- 
passung der Kartenlimite bei der BEKB beantragen. Die 
Orientierung allfälliger Bevollmächtigter über Limiten 
ist Sache des Kontoinhabers. 

9. Transaktionsbeleg 

Der Kartenberechtigte erhält bei Bargeldbezügen an 
den meisten GA auf Verlangen, bei Bezahlung von Wa- 
ren und Dienstleistungen automatisch oder auf Verlan- 
gen, einen Transaktionsbeleg. Die BEKB selbst ver- 
schickt in der Folge keine Belastungsanzeigen. 
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10. Sperrung 

Die BEKB ist jederzeit berechtigt, ohne vorgängige Mit- 
teilung an den Kartenberechtigten und ohne Angaben 
von Gründen die Karte zu sperren. Die BEKB sperrt die 
Karte auch, wenn der Kartenberechtigte es ausdrück- 
lich verlangt, den Verlust der Karte und/oder der PIN 
meldet sowie bei Kündigung. Für Einsätze der Karte vor 
Wirksamwerden der Sperre innert geschäftsüblicher 
Frist ist die BEKB berechtigt, das Konto zu belasten. Die 
mit der Sperre verbundenen Kosten können dem Konto- 
inhaber belastet werden. 

III. Die Debit Mastercard und die Kundenkarte 
(gemeinsam nachstehend «Karte» genannt) 
für weitere Dienstleistungen der BEKB und des 
Kartenanbieters 

 

Wird die Karte unter Verwendung der PIN für Bancomat- 
Funktionen (bankeigene und bankfremde) eingesetzt, 
so gelten zusätzlich folgende Bestimmungen: 

1. Zugriffsmöglichkeiten 

Die Karte des Kontoinhabers ermöglicht innerhalb der 
bankeigenen und gegebenenfalls bankfremden Banco- 
mat-Funktionen zusätzlich zu dem auf der Karte aufge- 
führten Konto den Zugriff auf weitere von der BEKB frei- 
geschaltete Konti des Kontoinhabers. Für Richtigkeit 
und Vollständigkeit von Angaben (Saldi usw.), die abge- 
fragt werden können, übernimmt die BEKB keine Ge- 
währ. Ebenso stellen sämtliche Informationen der BEKB 
niemals verbindliche Offerten dar. 

2. Einsatzbeschränkung 

Auszahlungen sowie eine allfällige Ausführung von 
Übertragsbuchungen können verweigert werden, falls 
kein genügend verfügbares Kontoguthaben vorhanden 
ist bzw. keine entsprechende Kreditlimite eingeräumt 
wurde oder wenn Rückzugslimiten des entsprechenden 
Kontos oder der betreffenden Karte überschritten wer- 
den. 

3. Einzahlungsfunktion 

Die Karte ermöglicht dem Kartenberechtigten zusätz- 
lich die Einzahlung von Bargeld in Schweizer Franken 
und in von der BEKB bestimmten Währungen an den da- 
für eingerichteten GA der BEKB. Die Bargeldeinzahlung 
an den GA ist aus technischen Gründen je Transaktion 
beschränkt, wobei mehrere Transaktionen miteinander 
verknüpft werden können. Die BEKB behält sich indes 
das Recht vor, betragliche Höchstgrenzen für tägliche 
oder monatliche Einzahlungen festzulegen. 

Der Kartenberechtigte legitimiert sich durch das Ein- 
führen der Karte und das Eintippen der dazu passenden 
PIN. Jede vom Kartenberechtigten getätigte elektro- 
nisch registrierte Transaktion ist für ihn rechtsverbind- 
lich. Der vom GA erkannte Betrag wird auf dem an- 
gewählten Konto mit Valuta des Einzahlungstages gut-
geschrieben und gilt als vom Kontoinhaber aner- kannt. 
Der bei einer Bargeldeinzahlung vom GA erhält- liche 
Transaktionsbeleg gilt als Gutschriftanzeige. 

Ist der GA infolge einer technischen Störung, des Aus- 
falls eines EDV-Systems, wegen Nichterkennung einzel- 
ner Noten oder aufgrund anderer Umstände nicht in der 
Lage, die Zählung des eingelegten Bargeldes vollstän- 
dig vorzunehmen, wird aufgrund der Journalaufzeich- 
nungen und nötigenfalls durch Nachzählung der ein- 
gelegte Betrag ermittelt und dem Kontoinhaber gutge-
schrieben. Der Kontoinhaber erhält von der BEKB um-
gehend eine Anzeige mit Angabe des festgestellten 
Geldeinzahlungsbetrages. Er prüft die Anzeige umge- 
hend und anerkennt den auf diese Weise festgestellten 
Betrag als richtig. 

4. Geld empfangen und senden mit der 
Debit Mastercard 

Die Debit Mastercard kann, sofern von der BEKB ange- 
boten, für das Empfangen und Senden von Geldüber- 
weisungen verwendet werden. 

5. Verarbeitung von Daten durch Dienstleis-
ter und Drittanbieter 

Falls die BEKB in Zusammenarbeit mit externen Anbie- 
tern von Drittleistungen spezielle Debit Mastercards 
oder damit zusammenhängende Programme anbietet, 
stellt die BEKB die dazu notwendigen Daten zur Person 
des Kartenberechtigten (dazu gehören u.a. Name, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer, Ausbildungsende) dem 
Anbieter der Drittleistungen zur Verfügung. Der Anbie-
ter der Drittleistungen darf gestützt darauf den Kar-
tenberechtigten direkt kontaktieren. Der Kontoinhaber 
entbindet die BEKB hiermit vom Schweizer Bankge-
heimnis und erteilt seine Einwilligung zur Datenüber-
mittlung. Ebenso ist es der BEKB erlaubt, Informationen 
aus der Nutzung der Debit Mastercard zur Vermark-
tung von Produkten und Dienstleistungen zu nutzen, 
die für den Kartenberechtigten aus Sicht der BEKB in-
teressant sein könnten. Die BEKB übernimmt keine Haf-
tung für die vom Kartenberechtigten mit dem Anbieter 
der Drittleistungen getätigten Geschäfte. Sind die Vo-
raussetzungen für die Nutzung der jeweiligen Debit 
Mastercard nicht mehr erfüllt, darf die BEKB dies dem 
Anbieter der Drittleistungen mitteilen und die betref-
fende Debit Mastercard zurückfordern. 
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E Benutzung von E-Banking-Dienstleistungen 

1. Allgemeine Bestimmungen und Geltungs- 
bereich 

1.1 Diese Bestimmungen gelten für sämtliche E-Ban- 
king-Dienstleistungen der BEKB. Für die einzelnen E- 
Banking-Dienstleistungen gelten zudem die jeweiligen 
Nutzungsbedingungen, falls solche bestehen. Im Übri- 
gen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
sollten diese Bestimmungen sowie die jeweiligen Nut- 
zungsbedingungen keine spezifische Regelung vorse- 
hen. 

1.2 Die E-Banking-Dienstleistungen umfassen alle 
Dienstleistungen, bei denen mittels elektronischer Ge- 
räte (Computer, Smartphone, Tablet usw.) auf Bank- 
dienstleistungen zugegriffen wird. Die E-Banking- 
Dienstleistungen ermöglichen dem Kunden, mit der 
BEKB auf elektronischem Weg Bankgeschäfte zu täti- 
gen und mit der BEKB zu kommunizieren. 

2. Vollmachtbestimmungen 

2.1 Der Kunde ist verpflichtet, die von ihm Bevollmäch- 
tigten über die Sorgfaltspflichten und andere Pflichten 
im Zusammenhang mit E-Banking-Dienstleistungen in 
Kenntnis zu setzen und dafür zu sorgen, dass sie sämt- 
liche Pflichten einhalten. Bei Nichtbeachtung dersel- 
ben durch den Bevollmächtigten haftet der Kunde 
gegenüber der BEKB. 

2.2 Im Rahmen der Bevollmächtigung kann der Be- 
vollmächtigte auch mittels E-Banking-Dienstleis- 
tungen über die Vermögenswerte des Kunden ver- 
fügen. Für den schriftlichen Widerruf gilt Ziffer 1.2 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

3. Zugang zu E-Banking-Dienstleistungen und 
Legitimation 

3.1 Zugang zu den E-Banking-Dienstleistungen erhält 
der Kunde bzw. sein Bevollmächtigter (nachfolgend ge- 
meinsam «Nutzer» genannt), wenn er sich mit einem 
von der BEKB bereitgestellten Legitimationsverfahren 
legitimiert. 

3.2 Wer sich über die Legitimationsverfahren legitimiert 
hat, gilt als zur Nutzung von E-Banking-Dienstleistun- 
gen berechtigt. Die BEKB darf dem Nutzer daher im 
Rahmen und Umfang der vertraglichen Vereinbarung 
ohne weitere Überprüfung Einsicht gewähren, ihn ver- 
fügen und rechtsverbindliche Mitteilungen entgegen- 
nehmen lassen, sofern sie dabei die geschäftsübliche 
Sorgfalt walten lässt. Dies gilt auch, wenn es sich bei 
der über die bereitgestellten Legitimationsverfahren le- 

gitimierten Person nicht um den tatsächlich Berechtig- 
ten handelt. 

3.3 Der Nutzer anerkennt vorbehaltlos sämtliche Ge- 
schäfte, die unter Verwendung seiner Legitimations- 
mittel getätigt worden sind, sofern die BEKB bei der 
Legitimationsprüfung die geschäftsübliche Sorgfalt 
walten liess. Instruktionen, Aufträge und Mitteilun- 
gen, welche die BEKB auf diesem Weg erreichen, gel- 
ten als vom Nutzer verfasst und autorisiert. 

3.4 Die BEKB hat das Recht, jederzeit, insbesondere bei 
berechtigten Zweifeln und aus Sicherheitsgründen, die 
Ausführung von Aufträgen abzulehnen und darauf zu 
bestehen, dass sich der Nutzer in anderer Form (z.B. 
durch persönliche Vorsprache) legitimiert. Die BEKB be- 
hält sich vor, zu den elektronisch erfassten Aufträgen 
vom Nutzer eine Transaktionsbestätigung zu verlangen. 
Erfolgt keine Transaktionsbestätigung oder wird 
die Transaktion abgebrochen, gilt der Auftrag als 
nicht erteilt. Die BEKB ist nicht verpflichtet, diesen 
auszuführen. 

3.5 Die BEKB ist berechtigt, den Zugang des Nutzers zu 
einzelnen oder allen E-Banking-Dienstleistungen jeder- 
zeit und ohne Angabe von Gründen und ohne vorherige 
Anzeige zu kündigen bzw. zu sperren. Dies gilt insbe- 
sondere bei Verdacht auf Missbrauch, bei drohender 
Gefahr oder aus regulatorischen Gründen sowie bei den 
in Ziffer 6.2 beschriebenen Sicherheitsrisiken und War- 
tungsarbeiten. 

4. Sorgfaltspflichten des Nutzers 

4.1 Passwort und andere Legitimationsmittel 

a) Der Nutzer ist verpflichtet, das ihm von der BEKB zu- 
gestellte Passwort unverzüglich nach Erhalt und 
später regelmässig zu ändern. Der Nutzer ist ver- 
pflichtet, das Passwort und andere Legitimations- 
mittel geheim zu halten und gegen missbräuchliche 
Verwendung durch Dritte zu schützen. Insbesondere 
darf das Passwort nicht allein oder zusammen mit 
anderen Legitimationsmitteln ungeschützt auf Ge- 
räten oder sonst wo festgehalten werden. Das Pass- 
wort darf nicht aus leicht ermittelbaren Kombinatio- 
nen wie Buchstaben- oder Zahlenfolgen, Telefon- 
nummern, Geburtsdaten, Autokennzeichen usw. be- 
stehen. 

b) Das Passwort und andere Legitimationsmittel sind 
persönlich und dürfen nicht an Dritte weitergegeben 
oder auf andere Weise zugänglich gemacht werden. 
Die BEKB wird den Nutzer zu keinem Zeitpunkt aus- 
serhalb der üblichen Legitimationsverfahren, insbe- 
sondere nicht per E-Mail, zur Preisgabe des Pass- 
worts und anderer Legitimationsmittel auffordern. 
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Angeblich von der BEKB stammende Aufforde- 
rungen an den Nutzer zur Eingabe oder Preis- 
gabe seiner Legitimationsmittel (z.B. Aufforde- 
rungen per E-Mail oder E-Mail mit Links zu Lo-
gin-Seiten) dürfen nicht beantwortet und sol- len 
sofort gelöscht werden. 

4.2 Schutzmassnahmen auf den Endgeräten des Nutzers 
Der Nutzer ist verpflichtet, seine Geräte durch den Ein-
satz von geeigneten Schutzmassnahmen vor un- be-
rechtigten Zugriffen zu schützen und sie nicht unbe- 
aufsichtigt zu lassen. Insbesondere müssen das Be- 
triebssystem und der Browser den aktuellen Stand 
aufweisen. Die Sicherheitsupdates der Hersteller sind 
umgehend zu installieren. Der Nutzer hat für einen an- 
gemessenen und aktuellen Virenschutz zu sorgen. Die 
E-Banking-Software (z.B. BEKB App, SmartLogin usw.) 
ist nur aus vertrauenswürdiger Quelle wie Apple Store 
oder Google Play Store zu beziehen. Es obliegt dem 
Nutzer, die erforderlichen, jeweils dem aktuellen Stand 
der Technik entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen 
und -massnahmen zu treffen. 

4.3 Meldung und Sperrung 
Besteht seitens des Nutzers die Befürchtung, dass Drit- 
te unberechtigten Zugang zu seinen Legitimationsmit- 
teln oder seinem Gerät erlangt haben oder dessen Si- 
cherheitskonfigurationen manipuliert wurden, so ist der 
Nutzer verpflichtet, dies der BEKB umgehend zu mel-
den und den Zugang zu den betreffenden E-Banking-
Dienstleistungen zu sperren bzw. sperren zu lassen. Die 
entsprechenden Kontaktinformationen sind unter 
bekb.ch oder im jeweiligen elektronischen Kanal zu fin-
den. Der Kunde kann durch dreimalige Eingabe eines 
falschen Passworts den E-Banking Zugang sowohl im 
Browser wie auch in der App jederzeit sperren. 

4.4 Prüfpflicht bei Dateneingaben und Kontoauszügen 
Der Nutzer hat die erfassten Daten bei der Auftrags- 
erteilung auf Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu 
überprüfen (dies gilt insbesondere beim Scannen von 
Rechnungen in der BEKB App oder per Webcam im Kun- 
denportal). Stellt der Nutzer fest, dass der Auftrag nicht 
korrekt erteilt oder ausgeführt wurde, ist er verpflichtet, 
die BEKB sofort zu informieren. 

4.5 Folgen der Nichtbeachtung der Sorgfaltspflichten 
Der Kunde trägt sämtliche Risiken und Folgen, die sich 
aus Nichtbeachtung dieser Sorgfaltspflichten ergeben, 
sofern die BEKB in ihrem Kontroll- und Risikobereich die 
geschäftsübliche Sorgfalt walten liess. 

5. Börsenaufträge (Execution only) 

Mittels E-Banking-Dienstleistungen erfasste Bör- sen-
aufträge gelten als Execution-only-Aufträge. 

Die Verarbeitung und Verbuchung von Börsenaufträgen 
erfolgt nicht rund um die Uhr. Sie kann sich z.B. durch 
die technische Verarbeitung, die Feiertagsregelungen 
oder die Handelszeiten oder -tage der betroffenen Börse 
verzögern. 

5.1 Der Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Änderung 
bzw. der Widerruf eines Börsenauftrags nur dann erfol- 
gen kann, wenn er nicht bereits teilweise oder vollstän- 
dig vom zuständigen Handelspartner bzw. -system aus- 
geführt worden ist. Kann die Änderung bzw. der Wi-
derruf bei geschäftsüblicher Sorgfalt der BEKB 
nicht rechtzeitig vom Handelspartner bzw. -sys- 
tem bearbeitet werden, gilt sie bzw. er als der BEKB 
verspätet zugegangen. 

5.2 Die BEKB übernimmt keine Haftung für nicht frist- 
gerecht ausgeführte Aufträge und für Schäden (insbe- 
sondere Kursverluste), sofern sie die geschäftsübliche 
Sorgfalt walten liess. 

6. Risiken, Gewährleistung und Haftung der BEKB 

6.1 Übermittelte Daten 
Die BEKB wendet bei der Anzeige und Übermittlung der 
von ihr im Rahmen der jeweiligen E-Banking-Dienstleis- 
tung übermittelten Daten, Informationen, Mitteilungen 
usw. die geschäftsübliche Sorgfalt an. Jede weiter ge- 
hende Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Daten schliesst die 
BEKB aus. Insbesondere gelten Angaben über Konten 
und Depots (Saldi, Bewegungen usw.) sowie allgemein 
zugängliche Informationen wie Börsen- und Devisen- 
kurse als vorläufig und unverbindlich. Die in den E-Ban- 
king-Dienstleistungen enthaltenen Daten stellen nur 
dann eine verbindliche Offerte dar, wenn sie als solche 
bezeichnet sind. 

6.2 Zugang zu den E-Banking-Dienstleistungen 
a) Die BEKB kann weder den jederzeitigen störungs- 

freien noch den ununterbrochenen Zugang zu den 
E-Banking-Dienstleistungen gewährleisten. Werden 
Sicherheitsrisiken erkannt, behält sich die BEKB je- 
derzeit vor, die Dienstleistungen bis zur Behebung 
dieser Risiken zu unterbrechen. Für den aus diesem 
Unterbruch allfällig entstandenen Schaden über- 
nimmt die BEKB keine Haftung. Ebenso ist die BEKB 
berechtigt, die E-Banking-Dienstleistungen für War- 
tungsarbeiten zu unterbrechen. Den aus diesen Stö- 
rungen, Unterbrüchen oder einer Sperre gemäss Zif- 
fer 3.5 allfällig entstehenden Schaden trägt der 
Kunde, es sei denn, die BEKB habe die geschäftsüb- 
liche Sorgfalt verletzt. 

b) Werden technische Zugänge zu Dienstleistungen 
von Drittanbietern zur Verfügung gestellt, haftet die 
BEKB nur, wenn sie die in ihrem Kontroll- und Risiko- 
bereich geschäftsübliche Sorgfalt verletzt hat. 
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6.3 Nutzung des Internets und der öffentlichen und pri- 
vaten Datenübermittlungsnetze 
a) Die öffentlichen und privaten Datenübermittlungs- 

netze zum Informations- und Datenaustausch sowie 
das Gerät des Nutzers sind Teil des Gesamtsystems 
und befinden sich ausserhalb der Kontrolle der 
BEKB. Sie können zu einer Schwachstelle des Sys- 
tems werden. Insbesondere können sie einem Ein- 
griff unberechtigter Dritter unterliegen, oder es kön- 
nen Übermittlungsfehler, Verzögerungen sowie Sys-
temunterbrüche oder Systemausfälle auftreten (z.B. 
können die von der BEKB via E-Mail oder SMS 
übermittelten Informationen fehlgeleitet oder verzö- 
gert werden). Der Kunde kann hieraus keine Ansprü- 
che gegen die BEKB ableiten. 

b) Obschon verschlüsselte Verfahren mit hohem Si- 
cherheitsstandard angewendet werden, kann eine 
absolute Sicherheit nicht gewährleistet werden. Die 
BEKB schliesst die Haftung für jegliche Schäden aus 
der Benutzung des Internets und der öffentlichen 
und privaten Datenübermittlungsnetze aus, es sei 
denn, die geschäftsübliche Sorgfalt wurde durch die 
BEKB verletzt. Ausgeschlossen wird die Haftung 
auch für Fehlleistungen des Internets und der öf- 
fentlichen und privaten Datenübermittlungsnetze 
aller Art (z.B. Betriebsunterbrechung, Funktionsstö- 
rung, Viren, schädliche Komponenten usw.), Miss- 
brauch durch Dritte sowie Verlust von Programmen 
oder sonstigen Daten in den Informationssystemen. 

6.4 Haftungsumfang 
a) In den Bereichen, in denen die BEKB für die Erbrin- 

gung ihrer Dienstleistungen mit geschäftsüblicher 
Sorgfalt einsteht, haftet sie grundsätzlich nur für di- 
rekte und unmittelbare Schäden des Nutzers. Aus- 
geschlossen ist die Haftung für indirekte oder mit- 
telbare Schäden. 

b) Soweit weder die BEKB noch der Nutzer die Sorg- 
faltspflichten verletzt haben, trägt derjenige den 
Schaden, in dessen Einflussbereich sich das schädi- 
gende Ereignis zugetragen hat. 

7. Datenschutz und Bankgeheimnis 

7.1 Aufgrund der bei den E-Banking-Dienstleistungen 
eingesetzten Verschlüsselung ist es grundsätzlich kei- 
nem Unberechtigten möglich, die vertraulichen Nutzer- 
daten einzusehen. Ein Zugriff durch unberechtigte Drit-
te kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen wer-
den. 

7.2 Bei Datenübermittlungen über ein offenes, für jeder- 
mann zugängliches Netz (z.B. Internet oder Mobilfunk- 
netz) können die Daten unkontrolliert grenzüberschrei- 
tend übermittelt werden, auch wenn sich Sender und 
Empfänger in der Schweiz befinden. Daten und Infor- 

mationen, die sich der Nutzer ausserhalb der E-Ban- 
king-Dienstleistungen – via E-Mail, SMS usw. – über- 
mitteln lässt, werden in der Regel unverschlüsselt 
übermittelt. Solche Daten und Informationen sind des- 
halb nicht durch das Schweizer Bankgeheimnis und den 
Datenschutz geschützt. 

Selbst bei verschlüsselter Übermittlung bleiben Absen- 
der und Empfänger jeweils unverschlüsselt. Der Rück- 
schluss auf eine bestehende Bankbeziehung kann des- 
halb für Dritte (z.B. Internetprovider) möglich sein. 

7.3 Internetprovider, andere Anbieter von Telekommuni- 
kationsdienstleistungen und Dritte (z.B. Google, Apple) 
haben die technische Möglichkeit, eine Verkehrscharak- 
teristik über die Nutzung zu erstellen und nachzuvoll- 
ziehen, wann der Nutzer mit wem in Kontakt getreten 
ist. Die Geschäftsbedingungen und die Datenschutz- 
richtlinien der Plattformanbieter, denen die Nutzer zu- 
stimmen, müssen von den rechtlichen Bedingungen der 
BEKB unterschieden werden. Diese Plattformanbieter 
sind unabhängige Unternehmen. Die BEKB hat keinen 
Einfluss auf die Ausgestaltung dieser Bedingungen. Es 
liegt in der Verantwortung der Nutzer, dass die Einstel- 
lungen auf ihren Geräten ihren Schutzbedürfnissen ent- 
sprechen. 

8. Elektronische Zustellung der Korrespondenz 

8.1 Mit der Nutzung von E-Banking-Dienstleistungen 
und ohne weitere Instruktion ermächtigt der Kunde die 
BEKB, Bankbelege, wie z.B. Konto- und Depotauszüge, 
Gutschrifts- und Belastungsanzeigen, Bestätigungen 
bzw. Bescheinigungen, Kreditkartenrechnungen, Ab- 
rechnungen, Benachrichtigungen im Zusammenhang 
mit Kapitaltransaktionen, und weitere Anzeigen (nach- 
folgend gesamthaft «Dokumente») elektronisch über 
die jeweilige E-Banking-Dienstleistung zur Verfügung zu 
stellen. Eine Zustellung der Dokumente per Post kann 
jederzeit erfolgen oder vom Kunden verlangt werden. 
Bei zusätzlichem Versand auf Kundenwunsch gilt die je- 
weils gültige Gebührenordnung. 

8.2 Der Kunde anerkennt ausdrücklich, dass die BEKB 
durch die elektronische Bereitstellung der Bankbelege 
ihre Mitteilungs- und Rechenschaftspflichten erfüllt 
hat. Ein Dokument gilt zum Zeitpunkt der elektroni- 
schen Abrufbarkeit als ordnungsgemäss zugegan- 
gen. Es gelten die Prüfpflichten gemäss Ziffer 10 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

8.3 Der Kunde übernimmt die Verantwortung zur Ab- 
holung der Dokumente. Er ist ebenfalls verantwortlich, 
im Rahmen der für ihn jeweils geltenden gesetzlichen 
Vorschriften die Aufzeichnung und die geeignete Auf- 
bewahrung bzw. Speicherung der elektronisch bereit- 



       21 / 29 Berner Kantonalbank AG | Banque Cantonale Bernoise SA    604.110.40 | 0126 

 

 

 

gestellten Dokumente sicherzustellen. Die Dokumente 
können nachträglich bei der BEKB in Papierform be- 
stellt werden. Dabei gilt die jeweils gültige Gebühren- 
ordnung. 

8.4 Die BEKB kann nicht garantieren, dass die elektro- 
nisch bereitgestellten Bankbelege im Verkehr mit in- 
und ausländischen Behörden als Beweismittel verwen- 
det werden können. Die BEKB weist den Kunden darauf 
hin, dass eine zur Einsicht berechtigte Behörde ihn dazu 
auffordern kann, Bankbelege ausgedruckt und in Pa- 
pierform vorzulegen. 

F Bestimmungen zum Zahlungsverkehr 

1. Geltungsbereich 

1.1 Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die 
Ausführung und den Empfang inländischer und grenz- 
überschreitender Überweisungen (nachfolgend «Zah- 
lungsaufträge») sämtlicher Währungen über die BEKB, 
unabhängig davon, über welches Zahlungsverkehrspro- 
dukt die Transaktionsabwicklung erfolgt. 

1.2 Diese Bestimmungen für den Zahlungsverkehr gel- 
ten nicht für Transaktionen, die mittels Kredit-, Debit- 
oder Kundenkarten oder als Lastschriften abgewickelt 
werden. 

2. Grundsätzliche Angaben zum Zahlungsauftrag 

Der Kunde muss der BEKB für die Ausführung eines 
Zahlungsauftrags grundsätzlich die folgenden Anga- 
ben übermitteln und ist für deren Korrektheit verant- 
wortlich: 
– IBAN (International Bank Account Number) oder Kon- 

tonummer des zu belastenden Kontos; 
– Name und Vorname bzw. Firma sowie vollständige 

Adresse des Kunden; 
– Überweisungsbetrag und Währung; 
– IBAN oder Kontonummer des Zahlungsempfängers; 
– Name und Vorname bzw. Firma sowie die vollständige 

Adresse des Zahlungsempfängers; 
– eindeutige Identifikation des Finanzinstituts des Zah- 

lungsempfängers (BIC, Clearing oder Name und Ad- 
resse des Finanzinstituts); 

– gewünschtes Ausführungsdatum; 

– Datum und Unterschrift bei schriftlichen Zahlungs- 
aufträgen. Für elektronische Zahlungsaufträge gelten 
die Bestimmungen für die elektronische Dienstleis- 
tung. 

Bei Zahlungsaufträgen ins Ausland oder innerhalb der 
Schweiz in Fremdwährungen muss die Spesenregelung 
(«Gebührenteilung» oder «zulasten Auftraggeber» 
oder «zulasten Begünstigter») gewählt werden; fehlt 

diese Angabe, erfolgt Gebührenteilung. Sofern notwen- 
dig, sind länderspezifische Angaben zu ergänzen. 

3. Bedingungen für die Verarbeitung eines 
Zahlungsauftrags 

3.1 Der Zahlungsauftrag wird grundsätzlich nur verar- 
beitet, wenn die wesentlichen Angaben im Zahlungs- 
auftrag vorhanden und widerspruchsfrei sind sowie mit 
denjenigen der BEKB übereinstimmen. 

3.2 Bei Verwendung einer IBAN ist der Kunde sowohl als 
Auftraggeber einer Zahlung als auch als Zahlungsemp- 
fänger damit einverstanden, dass die Verarbeitung des 
Zahlungsauftrags einzig anhand der IBAN erfolgt. Ein 
Abgleich mit Name und Adresse des Begünstigten fin- 
det in der Regel nicht statt. Die BEKB behält sich vor, 
diesen Abgleich nach eigenem Ermessen dennoch vor- 
zunehmen und den Zahlungsauftrag bei Nichtüberein- 
stimmungen in wesentlichen Punkten zurückzuweisen. 
Gleiches kann sich das Finanzinstitut des Begünstigten 
vorbehalten. Bei einer solchen Rückweisung ist die 
BEKB berechtigt, das Finanzinstitut des Auftraggebers 
über die Nichtübereinstimmungen zu informieren. 

3.3 Die BEKB ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den 
Zahlungsauftrag trotz mangelhaften oder fehlenden 
Angaben auszuführen, wenn diese durch die BEKB zwei- 
felsfrei berichtigt und/oder ergänzt werden können. 

3.4 Der Kunde muss zum Zeitpunkt der Zahlungsaus- 
führung auf dem zu belastenden Konto über frei verfüg- 
bares Guthaben oder eine frei verfügbare Kreditlimite 
im Mindestumfang des auszuführenden Zahlungsauf- 
trags verfügen. Es steht im Ermessen der BEKB, ob sie 
trotz fehlendem Guthaben oder fehlender Kreditlimite 
einen Zahlungsauftrag ausführen will. 

3.5 Erteilt der Kunde verschiedene Aufträge, deren Ge- 
samtbetrag das verfügbare Guthaben oder den dem 
Kunden gewährten Kredit übersteigt, kann die BEKB 
ohne Rücksicht auf das Datum oder den zeitlichen Ein- 
gang nach eigenem Ermessen bestimmen, welche Auf- 
träge auszuführen sind. 

3.6 Mit Ausführung des Zahlungsauftrags wird das an- 
gegebene Konto des Kunden mit Datum des Ausfüh- 
rungstages belastet. 

3.7 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass eine Änderung 
oder ein Widerruf eines Zahlungsauftrags nur dann er- 
folgen kann, solange die Zahlung auf dem Konto nicht 
verbucht ist. 

3.8 Die BEKB behält sich vor, Zahlungsaufträge in CHF 
oder Fremdwährung, die mit einer Deckungszahlung 
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(Anschaffung der entsprechenden Währung durch ein 
anderes Finanzinstitut) verbunden sind, erst nach end- 
gültiger Bestätigung des Deckungseingangs durch die 
Korrespondenzbank gutzuschreiben. Wenn die BEKB 
die Zahlungseingänge dem Konto dennoch sofort gut- 
schreibt, behält sich die BEKB vor, das Konto jederzeit 
wieder zu belasten, falls die Deckung von den Korres- 
pondenzbanken nicht eintreffen sollte. 

4. Überweisung im SEPA-Standard 

Damit ein Zahlungsauftrag im SEPA-Standard (inländi- 
sche und grenzüberschreitende Zahlungen in Euro im 
Rahmen des Zahlungsverkehrsstandards SEPA [Single 
Euro Payment Area]) abgewickelt werden kann, ist er- 
forderlich, dass 

– der Zahlungsauftrag auf Euro lautet, 

– der Zahlungsauftrag die BIC des Finanzinstituts des 
Zahlungsempfängers und die IBAN des Kontos des 
Zahlungsempfängers enthält, auf das die Gutschrift 
lautet, 

– betreffend Spesen die Option «geteilte Spesen» 
(SHA) gewählt wird. 

Weitere Informationen für die Überweisung im SEPA- 
Zahlungsstandard finden sich im entsprechenden Fact 
Sheet, das im Internet abrufbar ist. 

5. Sammelauftrag 

Bei einem Sammelauftrag müssen sämtliche Voraus- 
setzungen gemäss vorstehenden Ziffern 2 und 3 für 
jeden einzelnen Zahlungsauftrag erfüllt sein. Andern- 
falls kann der gesamte Sammelauftrag durch die BEKB 
unverarbeitet zurückgewiesen werden. 

6. Ablehnung eines Zahlungsausgangs oder -ein- 
gangs (Verstoss gegen rechtliche und bankin- 
terne Vorschriften) 

6.1 Sind eine oder mehrere der Voraussetzungen für die 
Ausführung eines Zahlungsauftrags nicht erfüllt und 
erfolgt keine Berichtigung oder Ergänzung durch die 
BEKB, führt die BEKB den Zahlungsauftrag nicht aus. 
Der Zahlungsauftrag kann auch durch eine andere an 
der Überweisung beteiligte Partei zurückgewiesen wer- 
den. Sofern der überwiesene Betrag bereits belastet 
worden ist, schreibt sie den retournierten Betrag mit 
Valuta von dessen Eingang bei der BEKB wieder gut. 

6.2 Ist die BEKB in der Lage, den Grund für die Ableh- 
nung eines ausgehenden Zahlungsauftrags selbst zu 
beseitigen, ist sie auch ohne Rücksprache mit dem Auf- 
traggeber berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, den 
Zahlungsauftrag erneut auszuführen. 

6.3 Zahlungen mit ungenügenden Angaben im Auftrag 
werden in der Regel unter Abzug von Spesen an das Fi- 
nanzinstitut des Auftraggebers retourniert. Die BEKB 
ist im Zusammenhang mit einer solchen Rücküberwei- 
sung berechtigt, allen an der Transaktion beteiligten 
Parteien (inkl. des Auftraggebers) den Grund der nicht 
erfolgten Gutschrift (z.B. «Konto saldiert») bekannt zu 
geben. Dadurch können allfällige Rückschlüsse Dritter 
bezüglich der Bankverbindung des Kunden nicht aus- 
geschlossen werden. 

6.4 Die BEKB ist nicht verpflichtet, Zahlungsausgänge 
auszuführen oder Zahlungseingänge zu verarbeiten, die 
anwendbares Recht, regulatorische Vorschriften, natio- 
nale oder internationale Sanktionsmassnahmen oder 
Anordnungen von zuständigen Behörden verletzen oder 
auf andere Weise nicht im Einklang mit internen oder 
externen Verhaltensregeln stehen. Überdies kann die 
BEKB die Ausführung von verdächtigen Zahlungsauf- 
trägen aufgrund von Betrugsversuchen oder Betrug 
(Phishing, Social Engineering etc.)  und Ähnlichem ver-
weigern. Sie teilt dies dem Kunden umgehend mit. Die 
BEKB haftet nicht für allfällige Verzögerungen, die auf-
grund von notwendigen Abklärungen entstanden sind, 
es sei denn, sie habe die geschäftsübliche Sorgfalt ver-
letzt. 

7. Gutschrifts- und Belastungsdatum 

7.1 Fällt ein Gutschrifts- oder Belastungsdatum auf ei- 
nen Samstag, Sonntag oder einen (Bank-)Feiertag, ist 
die BEKB berechtigt, die Gutschrift bzw. Belastung am 
unmittelbar nachgehenden Bankwerktag vorzuneh- 
men. 

7.2 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass sich Gutschrif- 
ten beim Begünstigten auch infolge ausländischer Re- 
gelungen betreffend Bankwerktage und (Bank-)Feierta- 
ge verzögern können. 

8. Gutschrifts- und Belastungsanzeigen 

Die Gutschrifts- und Belastungsanzeigen werden dem 
Kunden in der Regel spätestens nach Ablauf eines Mo- 
nats zur Verfügung gestellt. Vorbehalten bleiben be- 
sondere Vereinbarungen bezüglich des Zustellungszeit- 
punktes sowie der Form und Art der Anzeigen. 

9. Währungsumrechnung/Kursrisiko 

9.1 Vergütungen in fremder Währung erfolgen grund- 
sätzlich auf das im Zahlungsauftrag angegebene Konto, 
unabhängig von der Kontowährung oder der Währung 
des eingehenden Betrags. Für die Umrechnung in die 
bzw. aus der Kontowährung gilt der jeweils aktuelle De- 
visenankaufs- bzw. -verkaufskurs am Verarbeitungstag 
des Auftrags. 
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9.2 Allfällige Kursrisiken (z.B. bei einer Wiedergutschrift 
im Falle einer Zurückweisung) trägt der Kunde. 

10. Recht der BEKB auf Rückforderung einer Gut- 
schrift 

Die BEKB ist nach erfolgter Gutschrift einer Zahlung un- 
geachtet eines zwischenzeitlich erfolgten Kontoab- 
schlusses berechtigt, den gutgeschriebenen Betrag 
samt Zins seit Gutschrift dem Konto des Kunden zu be- 
lasten oder auf andere Weise zurückzufordern, falls sich 
nachträglich zeigt, dass die Gutschrift irrtümlich (z.B. 
Doppelzahlung) oder sonst zu Unrecht erfolgt ist. Die 
BEKB informiert den Kunden sofort über eine erfolgte 
Belastung. 

11. Länder- und währungsspezifische Besonder- 
heiten 

11.1 Länder- oder währungsspezifische Besonderhei- 
ten (gesetzliche oder regulatorische Einschränkungen, 
politische Unruhen, Naturkatastrophen usw.) können 
Verzögerungen oder die Nichtausführung von Zah- 
lungsausgängen oder -eingängen zur Folge haben, die 
ausserhalb des Einflussbereichs der BEKB liegen. Die 
BEKB haftet nicht für entsprechende Blockierungen, 
Verzögerungen oder Nichtausführungen von Zahlungs- 
aufträgen oder den daraus entstehenden Schaden. 

11.2 Die BEKB behält sich vor, den Zahlungsverkehr mit 
gewissen Ländern oder in gewissen Währungen teilwei- 
se oder ganz einzustellen. Der Kunde wird über derarti- 
ge Einschränkungen oder Einstellungen in geeigneter 
Form informiert. Vorschriften und Besonderheiten für 
den Zahlungsverkehr mit entsprechenden Ländern sind 
vom Kunden zu beachten. 

12. Preise 

12.1 Die BEKB ist berechtigt, sowohl für die Abwicklung 
von Zahlungsaufträgen und damit verbundenen Zu- 
satzleistungen (wie z.B. der Reproduktion von Daten 
oder manuellen Aufwänden aufgrund spezieller Kun- 
deninstruktionen) als auch für die Währungsumrech- 
nungen einen Preis zu erheben. 

12.2 Die vom Kunden zu zahlenden Gebühren können 
auch Kosten umfassen, die der BEKB für ihre Mitwir- 
kung bei der Abwicklung einer Zahlungstransaktion in 
Rechnung gestellt werden. 

12.3 Für Preise und Konditionen gilt Ziffer 8 der AGB. 

13. Annahmeschlusszeiten 

Die Annahmeschlusszeiten werden dem Kunden in ge- 
eigneter Form bekannt gegeben. Erfolgt die Einliefe- 
rung des Zahlungsauftrags nach der Annahmeschluss- 
zeit, kann die Zahlung in der Regel erst am nächstfol-
genden Bankwerktag ausgeführt werden. 

14. Datenschutz und Bankgeheimnis 

14.1 Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine Da- 
ten, insbesondere Name, Adresse, Geburtsdatum und 
Kontonummer/ IBAN, bei der Abwicklung von Transak-
tionen in jeder Währung den beteiligten Finanzinstitu-
ten (insbesondere in- und ausländischen Korrespon-
denzbanken der BEKB), Systembetreibern wie z.B. SIC 
(Swiss Interbank Clearing) oder SWIFT (Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication) und 
den Begünstigten im In- und Ausland bekannt gegeben 
werden und diese ihrerseits die Daten zur Weiterverar-
beitung oder zur Da- tensicherung an beauftragte Drit-
te in weiteren Ländern übermitteln können. 

14.2 Im Weiteren nimmt der Kunde zur Kenntnis, dass 
die Daten, die ins Ausland gelangen, nicht mehr vom 
schweizerischen Recht geschützt sind, sondern dem je- 
weiligen ausländischen Recht unterliegen, und die aus- 
ländischen Gesetze und behördlichen Anordnungen die 
Weitergabe dieser Daten an Behörden oder andere Drit- 
te verlangen können. 
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G Bestimmungen für die elektronische 
    Kommunikation mit der Berner Kantonalbank AG 
 

1. Allgemeines 

Die BEKB und der Kunde bzw. dessen Bevollmächtigter 
können auf elektronischem Weg miteinander kommu-
nizieren. Dies umfasst vor allem, aber nicht aus-
schliesslich, die Kommunikation per E-Mail, SMS, E-
Banking, mobile Anwendungen (sog. «Apps») sowie 
andere elektronische Kanäle. Es sind sowohl schriftli-
che Mitteilungen als auch solche in elektronischer oder 
anderer Form gleichermassen verbindlich. 
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die elektronische 
Kommunikation ausserhalb der E-Banking bzw. Mobile 
Banking App grundsätzlich weder für Zahlungs- und 
Börsenaufträge noch allgemein für zeitkritische Mittei-
lungen geeignet ist. Zahlungs- und Börsenaufträge sind 
grundsätzlich per E-Banking zu übermitteln. Die BEKB 
ist nicht verpflichtet, Zahlungs- und Börsenaufträge, 
welche per E-Mail übermittelt werden, auszuführen. Die 
BEKB bearbeitet elektronische Mitteilungen nur zu den 
üblichen Geschäftszeiten. Die BEKB verwendet die 
elektronische Kommunikation insbesondere für Emp-
fehlungen, Ereignismeldungen, Terminanfragen oder 
Zustellung von Publikationen über Produkte und 
Dienstleistungen. 
 

2. Legitimation 

Die BEKB darf davon ausgehen, dass alle Mitteilungen 
vom Kunden oder seinem Bevollmächtigen stammen, 
wenn diese Mitteilungen von der vereinbarten elektro-
nischen Adresse (wie z.B. E-Mail-Adresse oder Telefon-
nummer) versandt werden, die der Kunde oder dessen 
Bevollmächtigte im Verkehr mit der BEKB verwendet 
oder mitgeteilt hat. Nachrichten, die von diesen verein-
barten elektronischen Adressen gesendet werden, gel-
ten als rechtsverbindlich für den Kunden. Die BEKB 
behält sich jedoch ausdrücklich das Recht vor, ohne 
Angaben von Gründen eine eindeutige Legitimation des 
Absenders und/oder eine alternative Übermittlungs-
form der betreffenden Nachricht zu verlangen. Indem 
der Kunde oder dessen Bevollmächtigter der BEKB eine 
elektronische Adresse mitteilt, erklärt er sich damit 
einverstanden, dass die BEKB ihm ohne Einschränkun-
gen und im Bewusstsein der nachstehenden Risiken 
kundenbezogene Informationen, einschliesslich auch 
solcher, die dem Bankgeheimnis und dem Datenschutz 
unterliegen, an diese Adresse sendet. Der Kunde kann 
diese Einwilligung jederzeit schriftlich widerrufen. 

3. Risiken 

Der Kunde nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass die 
elektronische Kommunikation ausserhalb von E-Banking 
oder Mobile Banking über öffentliche Netzwerke ungesi-
chert erfolgt und daher von Dritten abgefangen, gelesen 
oder verändert werden kann. Auch wenn sich sowohl 
der Absender als auch der Empfänger in der Schweiz 
befinden, kann die Übertragung von Mitteilungen un-
kontrolliert und grenzüberschreitend erfolgen. Dabei 
sind nicht nur der Inhalt, sondern auch der Absender 
und der Empfänger für Dritte sichtbar, was Rückschlüs-
se auf eine bestehende Verbindung zur BEKB zulassen 
kann. Für die Übermittlung vertraulicher Informati-
onen und Aufträge empfiehlt die BEKB ausdrücklich 
die Nutzung verschlüsselter Kommunikationswege 
oder den E-Banking-Kanal. 
 

4. Sorgfalt und Haftung 

Die BEKB haftet nur dann für Schäden, die durch die 
Nutzung der genannten Kommunikationskanäle entste-
hen, wenn ihre Mitarbeitenden oder beigezogene Hilfs-
personen die Pflicht zur Einhaltung der branchenübli-
chen Sorgfalt verletzen. Vor allem ist die BEKB nicht 
verpflichtet, die vom Kunden oder einem Bevollmächtig-
ten übermittelten Informationen und Anweisungen mit 
anderen Informationen und Instruktionen des Kunden 
abzugleichen. Für die Geräte und die Software des Kun-
den übernimmt die BEKB keine Verantwortung. Zudem 
schliesst die BEKB jegliche Haftung für Schäden aus, die 
dem Kunden durch Übermittlungsfehler, technische 
Mängel, Unterbrechungen, Störungen oder unrechtmäs-
sige Eingriffe Dritter in die Datenübertragung entste-
hen.  
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Reglement Vorsorgestif-
tung Sparen 3 
der Berner Kantonalbank AG 
 
Gestützt auf Art. 82 BVG (Bundesgesetz über die be-
rufliche Alters-, Hinterlassenen und Invalidenvorsorge 
vom 25. Juni 1982) nimmt die Vorsorgestiftung Spa-
ren 3 der Berner Kantonalbank AG (nachfolgend «Stif-
tung»), Einzahlungen auf Vorsorgekonten, die aus-
schliesslich und unwiderruflich der Vorsorge dienen, 
gemäss den nachfolgenden Bestimmungen entgegen. 

Alle Personenbezeichnungen beziehen sich auf Perso- 
nen beider Geschlechter. Die eingetragenen Partner 
sind, soweit gesetzlich vorgeschrieben, den Ehegatten 
gleichgestellt. 

1. Zielsetzung 

Gemäss ihrer statutarischen Zielsetzung bezweckt die 
Stiftung die Entgegennahme von Vorsorgeguthaben im 
Sinn von Art. 82 BVG sowie deren möglichst vorteilhaf- 
te Anlage und Verwaltung. Sie stützt sich dabei vor al- 
lem auf die Dienste ihrer Stifterin, gegebenenfalls wei- 
terer Organisationen oder Institutionen, die mit dieser 
verbunden sind. 

2. Vorsorgevereinbarung 

Die Stiftung schliesst nach der Massgabe dieses Regle- 
ments sowie der einschlägigen gesetzlichen und sta- 
tutarischen Vorschriften mit den einzelnen privaten 
Vorsorgenehmern eine oder mehrere Vorsorge- verein-
barungen ab. Der Vorsorgenehmer bestimmt da- bei 
selbst über den Finanzierungsrhythmus sowie über die 
Höhe der einzelnen Einzahlungen. Der Vorsorgeneh- 
mer kann mehrere Vorsorgevereinbarungen mit der 
Stiftung abschliessen, wobei das Total der jährlichen 
Einlagen den maximal einzahlbaren Betrag nicht über- 
schreiten darf. Das Aufteilen von Guthaben einer Vor- 
sorgevereinbarung, bestehend aus dem Vorsorgekonto 
sowie dem allfälligen dazugehörigen Vorsorgedepot, ist 
nicht möglich. 

3. Vorsorgeformen und Anlagepolitik 

Der Vorsorgenehmer kann im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften folgende Produkte wählen: 

a) Vorsorgekonten (Ziffer 4); 
b) Vorsorgedepot, Wertschriftensparen (Ziffer 5); 

c) Risikoversicherung (Ziffer 6). 

Für die Führung der Vorsorgekonten und -depots gelten 
die Vertraglichen Grundlagen für die Geschäftsbezie- 
hung mit der Berner Kantonalbank AG. 

4. Vorsorgekonten 

Basis jeder Vorsorgevereinbarung ist die Akkumulie- 
rung von Sparkapitalien auf individuellen Vorsorgekon- 
ten, welche die Stiftung bei der Berner Kantonalbank 
AG (nachfolgend «BEKB»), im Auftrag und auf den 
Namen des Vorsorgenehmers eröffnet. Das Guthaben 
auf dem Vorsorgekonto gilt als Spareinlage (Art. 5 BVV 
3 (Verordnung über die steuerliche Abzugsberechti-
gung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen vom 
13. November 1985)). Die entsprechenden Guthaben 
werden zu einem festgesetzten Zinssatz verzinst, der 
mindestens dem jeweiligen Zinssatz für normale Spar-
konten der BEKB entspricht. Der massgebende Zins-
satz wird in den Niederlassungen sowie im Internet 
(www.bekb.ch) bekannt gegeben. Die Kontoführung 
erfolgt durch die BEKB. 

5. Vorsorgedepot, Wertschriftensparen 

5.1 Der Vorsorgenehmer hat die Möglichkeit, einen Teil 
oder sein gesamtes Vorsorgeguthaben in Anlagen an- 
zulegen. Die Anlagemöglichkeiten richten sich nach den 
gesetzlichen Grundlagen und den Beschlüssen des Stif- 
tungsrats. Die gewählten Anlagen sowie die darauf ent- 
fallenden Erträgnisse bilden Teil des gebundenen Vor-
sorgeguthabens. 

5.2 Der Vorsorgenehmer wählt eine Anlage, die seiner 
Risikofähigkeit und Risikobereitschaft entspricht. Der 
Vorsorgenehmer ist verpflichtet, sämtliche diesbezüg- 
lichen Informationen wahrheitsgetreu offenzulegen. Er 
wird über die mit den Anlagen verbundenen Chancen 
und Risiken aufgeklärt. Der Vorsorgenehmer ist sich be- 
wusst, dass er unter Umständen, d.h. je nach gewähl- 
tem Produkt und Anteil am Vorsorgedepot, nicht nach 
der empfohlenen Anlagestrategie handelt. Für die in 
Anlagen investierten Teile des Vorsorgeguthabens be- 
steht weder ein Anspruch auf eine Mindestrendite noch 
ein Anspruch auf Kapitalwerterhaltung. Das Anlagerisi- 
ko trägt der Vorsorgenehmer. 

5.3 Erweiterung der Anlagemöglichkeit nach Art. 50 
Abs. 4 BVV 2 
Der Vorsorgenehmer kann gestützt auf Art. 50 Abs. 4 
BVV 2 (Verordnung über die berufliche Alter-, Hinter-
lassenen und Invalidenvorsorge vom 18. April 1984) 
als Erweiterung der zulässigen Anlagen einen Teil sei-
nes Vorsorgevermögens in eine wachstumsorientierte 
Anlage investieren. Die Stiftung empfiehlt diese Anlage 
nur für Vorsorgenehmer, die über eine erhöhte Risi-
kotoleranz verfügen. 
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5.4 Zulässige erweiterte Anlagen 

Das Anlageziel des wachstumsorientierten Teilvermö- 
gens besteht in der realen Erhaltung und langfristigen 
Vermehrung des Kapitals, hauptsächlich durch Anlagen 
in Beteiligungswertpapieren. Dabei wird, erweiternd zu 
den Anlagen und Begrenzungen gemäss den Bestim- 
mungen nach BVV 2, maximal 100% direkt und indirekt 
in Beteiligungswertpapiere in Eigen- oder Fremdwäh- 
rung weltweit investiert. 

5.5 Überschreitung der Anlagerichtlinien 

Bei Überschreitungen der Anlagerichtlinien ist die Ge- 
schäftsführung der Stiftung berechtigt, die nötigen An- 
passungen in den Vermögensanlagen der Vorsorgeneh- 
mer vorzunehmen. 

5.6 Vorsorgenehmer mit Domizil Ausland und US-Personen 
Bei Domizil des Vorsorgenehmers im Ausland können 
Anlagen ausgeschlossen sein. Vorsorgenehmer, die als 
US-Personen gelten (Personen mit Bürgerrecht, Wohn- 
sitz oder Steuerpflicht in den USA), dürfen keine Wert- 
schriftenanlagen tätigen. Stösst die Stiftung auf Vor- 
sorgenehmer, die als US-Person in Anlagen investiert 
haben, fordert sie diese auf, die Wertschriften innert 30 
Tagen zu verkaufen. Falls der Verkauf nicht fristgemäss 
erfolgt, erteilt die Stiftung den Verkaufsauftrag und 
schreibt den Betrag dem Vorsorgekonto gut. 

6. Risikoversicherung 

Will der Vorsorgenehmer seine persönliche Vorsorge 
durch den Abschluss einer Risikopolice ergänzen, so 
kann er die Stiftung mit dem Abschluss einer entspre- 
chenden Versicherung bei einer konzessionierten 
schweizerischen Versicherungsgesellschaft zu seinen 
Gunsten beauftragen. Die Stiftung überweist die ent- 
sprechenden Prämien direkt der Versicherungsgesell- 
schaft zulasten des Kontos des Vorsorgenehmers; an-
dererseits werden allfällige Rückvergütungen oder 
Überschussbeteiligungen wieder dem Vorsorgekonto 
gutgeschrieben. 

7. Nachträgliche Einkäufe in die gebundene 
Selbstvorsorge 

Der Vorsorgenehmer kann nachträgliche Einkäufe in 
die gebundene Selbstvorsorge (Sparen 3) vornehmen, 
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Für einen nachträglichen Einkauf ist vorgängig ein An-
trag mittels hierfür vorgesehenem Formular an die Stif-
tung zu stellen.  

8. Geschäftsführung durch die BEKB 

Der Stiftungsrat der Stiftung beauftragt die BEKB mit 
der Geschäftsführung der Stiftung. Die jeweils Zeich-
nungsberechtigten der BEKB sind bevollmächtigt,

namens der Stiftung zu handeln, insbesondere auch 
Vorsorgevereinbarungen abzuschliessen und alle sich 
daraus ergebenden Rechtshandlungen zwischen der 
Stiftung und den Vorsorgenehmern zu tätigen. Der Stif-
tungsrat kann die Vollmacht jederzeit widerrufen oder 
ändern. Die BEKB legt dem Stiftungsrat auf Ende jedes 
Geschäftsjahres Rechenschaft über die Geschäftsfüh-
rung ab. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalender-
jahr. Der Stiftungsrat ist befugt, die Kompetenz zu Ver-
mögensanlagen (inkl. Beratung und Abklärung der Risi-
kofähigkeit bzw. Risikobereitschaft des Vorsorgeneh-
mers) integral oder teilweise an die BEKB oder Dritte zu 
delegieren. 

9. Datenschutz 

Die Stiftung ist befugt, Personendaten, einschliesslich 
besonders schützenswerter Personendaten, zu bearbei-
ten oder bearbeiten zu lassen, soweit dies notwendig ist, 
um ihre gesetzlichen, reglementarischen oder ver-
gleichbaren Aufgaben zu erfüllen.  

Zu diesem Zwecke ist die Stiftung befugt, auch Dritte im 
In- und Ausland, insbesondere die BEKB, mit der Daten-
bearbeitung zu beauftragen. Der Vorsorgenehmer 
nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstan-
den, dass die Stiftung sämtliche Personendaten an die 
BEKB weiterleitet, soweit dies für die Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist. 

Darüber hinaus nimmt der Vorsorgenehmer zur Kennt-
nis und willigt ein, dass sowohl die Stiftung als auch die 
BEKB Personendaten auch für Marketingzwecke, Pro-
duktforschung sowie statistische Auswertungen bear-
beiten dürfen. Diese Einwilligung kann jederzeit widerru-
fen werden.  

Weiterführende Informationen zur Datenbearbeitung 
durch die Stiftung und die BEKB – insbesondere zu ei-
ner möglichen Bearbeitung im Ausland sowie zu Ihren 
Rechten – sind den jeweiligen Datenschutzerklärungen 
unter bekb.ch unter Rechtliche Hinweise zu entnehmen. 

10. Ausweis über den Vermögensstand 

Die Stiftung erstellt zuhanden des Vorsorgenehmers 
jährlich einen Ausweis über den Vermögensstand sowie 
zuhanden der zuständigen Steuerbehörden eine Bestä- 
tigung für Steuerzwecke. Der für den Vorsorgenehmer 
bestimmte Ausweis über den Vermögensstand gibt 
Auskunft über die getätigten Anlagen, die Umsätze, die 
Erträge sowie die bezahlten Versicherungsprämien.
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11. Ordentliche Vorsorgedauer 

11.1 Bei Pensionierung 
Bei Pensionierung, frühestens fünf Jahre vor Eintritt 
der AHV-Berechtigung, in jedem Fall aber bei Erreichen 
des AHV-Referenzalters, hat der Vorsorgenehmer An-
spruch auf Auszahlung des gesamten Vorsorgegutha-
bens samt Zinsen und Zinseszinsen. Weist der Vorsor-
genehmer nach, dass er weiterhin erwerbstätig ist, 
kann der Bezug bis höchstens fünf Jahre nach Errei-
chen des AHV-Referenzalters aufgeschoben und Ein-
zahlungen im gesetzlichen Umfang geleistet werden. 

11.2 Im Todesfall 

In gleicher Weise wird das Vorsorgeguthaben nebst 
Zins und Zinseszins beim Eintritt des Todes des Vor-
sorgenehmers fällig (vgl. Ziffer 13). 

11.3 Risikopolicen 

Hinsichtlich der Auszahlung allfälliger Leistungen aus 
Risikoversicherungen gelten die Bestimmungen des 
entsprechenden Versicherungsvertrags. 

12. Freizügigkeit/Vorzeitige Auflösung 
und Bezug/Wohneigentumsförderung 

Der Vorsorgenehmer hat das Recht, frühestens fünf 
Jahre vor Erreichen des AHV-Referenzalters die Auflö-
sung der Vorsorgevereinbarung zu verlangen. Ein vor-
zeitiger Bezug des Vorsorgeguthabens vor dem ge-
nannten Zeitpunkt ist bei Vorliegen eines schriftlichen 
Begehrens des Vorsorgenehmers, gege- benenfalls mit 
Zustimmung des Ehegatten, nur in den folgenden Fäl-
len möglich: 

a) wenn der Vorsorgenehmer eine ganze Invalidenrente 
der eidgenössischen Invalidenversicherung bezieht 
und das Invaliditätsrisiko nicht versichert ist; 

b) wenn der Vorsorgenehmer das Vorsorgeguthaben 
für den Einkauf in eine steuerbefreite Vorsorgeein- 
richtung der beruflichen Vorsorge oder für eine an- 
dere anerkannte Vorsorgeform verwendet; 

c) wenn der Vorsorgenehmer seine bisherige selbstän- 
dige Erwerbstätigkeit aufgibt und eine andersartige 
selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt oder 

d) wenn der Vorsorgenehmer eine selbständige Er- 
werbstätigkeit aufnimmt und der obligatorischen 
beruflichen Vorsorge nicht mehr untersteht oder 

e) wenn der Vorsorgenehmer die Schweiz endgültig 
verlässt oder 

f) bei Amortisation einer Hypothek auf selbst genutz- 
tem Wohneigentum oder 

g) bei Erwerb und Erstellung von Wohneigentum für 
den Eigenbedarf sowie für die Beteiligungen an 
selbst genutztem Wohneigentum.

 

12.1 Freizügigkeit 
Die Freizügigkeit im Sinn von Ziffer 12 Buchstabe b) ist 
gewährleistet. In diesem Fall hat der Vorsorgenehmer 
jedoch die mit der Stiftung abgeschlossene Vorsorge- 
vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von drei Mo- 
naten zu kündigen. 

12.2 Wohneigentumsförderung 
Der Vorsorgenehmer hat die Möglichkeit, nach Massga- 
be der Verordnung über die steuerliche Abzugsberech- 
tigung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen 
(BVV 3), Vorsorgeguthaben zum Erwerb von Wohnei-
gentum für den eigenen Bedarf sowie zum Auf- schub 
der Amortisationen von darauf lastenden Hypo- the-
kardarlehen zu beziehen oder zu verpfänden. Bezü- ge 
zu Wohneigentumsförderungszwecken können alle fünf 
Jahre geltend gemacht werden. 

12.3 Abtretung, Verrechnung und Verpfändung 
Im Übrigen können die Vorsorgeguthaben weder vor- 
zeitig bezogen noch abgetreten oder verpfändet wer- 
den. An verheiratete Anspruchsberechtigte ist die Bar- 
auszahlung nur mit Zustimmung des Ehegatten mög-
lich. Ansprüche aus Altersleistungen können gestützt 
auf Art. 4 Abs. 3 BVV 3 dem Ehegatten ganz oder teil-
weise abgetreten oder vom Gericht zugesprochen wer-
den, wenn der Güterstand anders als durch Tod aufge-
löst wird. 

13. Begünstigtenordnung 

Folgende Personen sind begünstigt: 

a) im Erlebensfall der Vorsorgenehmer 

b) nach dessen Ableben die folgenden Personen in 
nachstehender Reihenfolge: 
1. der überlebende Ehegatte oder der überlebende 

eingetragene Partner, 
2. die direkten Nachkommen sowie die natürlichen 

Personen, die von der verstorbenen Person in er- 
heblichem Masse unterstützt worden sind, oder 
die Person, die mit dieser in den letzten fünf Jah- 
ren bis zu ihrem Tod ununterbrochen eine Lebens- 
gemeinschaft geführt hat oder die für den Unter- 
halt eines oder mehrerer gemeinsamer Kinder 
aufkommen muss, 

3. die Eltern, 
4. die Geschwister, 
5. die übrigen Erben. 
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Der Vorsorgenehmer hat das Recht, durch schriftliche 
Mitteilung an die Stiftung eine oder mehrere begünstig- 
te Personen unter den in Buchstabe b) Ziffer 2 genann- 
ten Begünstigten zu bestimmen und deren Ansprüche 
näher zu bezeichnen. Der Vorsorgenehmer hat das 
Recht, durch schriftliche Mitteilung an die Stiftung die 
Reihenfolge der Begünstigten nach Buchstabe b) Zif- 
fern 3 – 5 zu ändern und deren Ansprüche näher zu be- 
zeichnen. Personen gemäss Buchstabe b) Ziffer 2, für 
deren Unterhalt der Vorsorgenehmer in massgeblicher 
Weise aufgekommen ist, sind der Stiftung schriftlich 
bekannt zu geben. Die Person, die mit dem Vorsorge- 
nehmer eine Lebensgemeinschaft gemäss Buchstabe 
b) Ziffer 2 geführt hat, hat innerhalb eines Monats nach 
dem Ableben des Vorsorgenehmers der Stiftung ge- 
genüber den schriftlichen Nachweis der ununterbro- 
chenen Lebensgemeinschaft während der letzten fünf 
Jahre zu erbringen. Sofern der Vorsorgenehmer die An- 
sprüche der Begünstigten nicht näher bezeichnet, teilt 
die Stiftung das Guthaben zu gleichen Teilen nach Köp- 
fen auf, wenn mehrere Begünstigte einer Gruppe vor- 
handen sind. Erlangt die Stiftung bis zum Zeitpunkt der 
Auszahlung des Sparen 3 Guthabens im Todesfall 
Kenntnis davon, dass die begünstigte Person den Tod 
des Vorsorgenehmers vorsätzlich herbeigeführt hat, so 
wird die Stiftung diese Person vom Anspruch aus-
schliessen. Die Stiftung trifft keine Pflicht, eigene Ab-
klärungen vorzunehmen. Die davon betroffene Leistung 
fällt den nächsten Begünstigten zu. 

14. Ausrichtung/Aufschub der Leistung 

Das gesamte Vorsorgeguthaben, bestehend aus dem 
Saldo des Vorsorgekontos zuzüglich aufgelaufener Zin- 
sen sowie dem aktuellen Kurswert allfälliger Anlagen, 
wird mit Eintritt eines Beendigungs- bzw. Auflösungs- 
grundes gemäss Ziffer 11 bzw. 12 des Reglements 
fällig und kann nur unter den gesetzlichen Vorausset-
zungen verlängert werden. Bei Fälligkeit des Vorsorge-
guthabens sind die Anlagen zu verkaufen und dem Vor-
sorgekonto gutzuschreiben. Liegt zum Zeitpunkt der 
Fälligkeit kein Kundenauftrag vor, kann die Stiftung 
allfällig noch bestehende Anlagen selbständig verkau-
fen und den daraus resultierenden Erlös dem Vorsor-
gekonto gutschreiben. Verheiratete Vorsorgenehmer 
haben für die Auszahlungen gemäss Ziffer 12 Buch-
staben c) bis g) die schriftliche Zustimmung des Ehe-
partners beizubringen. 

 
Der Vorsorgenehmer hat der Stiftung das Vor- liegen 
des geltend gemachten Auszahlungs- bzw. Bar- aus-
zahlungsgrundes bzw. Aufschubsgrundes mittels Bele-
gen glaubhaft zu machen. Die Stiftung behält sich vor, 
weitere Abklärungen zu treffen. Bei Streitigkeiten über 
die Person des Anspruchsberechtigten ist die Stif- tung 
befugt, das Vorsorgeguthaben gemäss Art. 96 und 472 
ff. OR (Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des 
Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fünfter Teil: Obliga-
tionenrecht] vom 30. März 1911) zu hinterlegen. 

Ausser den Fällen gemäss Ziffer 12 (Vorzeitige Auflö-
sung und Bezug) können Vorsorgeguthaben weder vor-
zeitig bezogen noch abgetreten noch verpfändet wer-
den. Erteilt der Begünstigte der Stiftung nicht innert 30 
Tagen nach Erreichen des AHV-Referenzalters bzw. 
nachdem die Stiftung vom Tod des Vorsorgenehmers 
Kenntnis erhalten hat, eine klare Weisung für die Aus-
zahlung, so ist die Stiftung berechtigt, die fällig gewor-
denen Leistungen auf ein auf den Vorsorgenehmer lau-
tendes Konto bei der BEKB zu übertragen oder ein sol-
ches zu eröffnen. 

15. Steuerliche Behandlung 

Die Abzugsberechtigung für Beiträge an anerkannte 
Vorsorgeformen richtet sich nach den Vorschriften in 
der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechti-
gung für Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 
3). Damit die jährlichen Einzahlungen steuerwirksam 
abzugsfähig sein können, müssen Einzahlungen der 
Stiftung so frühzeitig zugehen, dass die Verbuchung 
noch vor Abschluss des Kalenderjahres vorgenommen 
werden kann. Eine rückwirkende Gutschrift von Beiträ-
gen ist ausgeschlossen. Die Stiftung hat die Auszahlung 
von Vorsorgeleistungen den Steuerbehörden zu melden, 
soweit es Gesetze oder behördliche Anordnungen von 
Bund und Kanton verlangen. Hat der Vorsorgenehmer 
seinen Wohnsitz im Ausland, ist die Stiftung verpflichtet, 
die Quellensteuer abzuziehen. 
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16. Änderung des Reglements 

Die Stiftung behält sich die jederzeitige Änderung der 
Bestimmungen dieses Reglements vor. Eine solche 
wird der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis gebracht 
und dem Vorsorgenehmer auf geeignete Weise be-
kannt gegeben. Sie gilt ohne Widerspruch innert Mo-
natsfrist als genehmigt. Änderungen der dem Reg-
lement zugrundeliegenden zwingenden Gesetzesbe-
stimmungen bleiben vorbehalten und gelten ab ihrer 
Inkraftsetzung auch für das vorliegende Reglement. 

17. Änderung der Adresse und der Personalien 

17.1 Änderungen der Adresse und der Personalien 
(insbesondere des Zivilstandes) des Vorsorgeneh-
mers sind der Stiftung umgehend mitzuteilen. Weiter 
hat der Vorsorgenehmer die Stiftung über allfällige 
Wechsel in Bezug auf seine Steuerqualifikation zu 
informieren, insbesondere die Qualifikation als US-
Person. Die Stiftung lehnt jede Verantwortung für 
Folgen ungenügender, verspäteter oder ungenauer 
Angaben zur Adresse oder zu den Personalien ab. 
Die Kosten allfällig notwendig werdender Adress-
nachforschungen gehen zulasten des Vorsorgeneh-
mers. Mitteilungen der Stiftung an den Vorsorge-
nehmer gelten als rechtsgültig erfolgt, wenn sie an 
die letzte bekannte Adresse gesandt worden sind. 

17.2 Kann zum Vorsorgenehmer trotz Nachfor-
schungen kein Kontakt mehr hergestellt werden, 
ergreift die Stiftung diejenigen Massnahmen, welche 
in den Richtlinien der Schweizerischen Bankierverei-
nigung über die Behandlung nachrichtenloser Ver-
mögenswerte vorgesehen sind. 

18. Gebühren 

Die Stiftung kann als Entschädigung für die Führung 
und Verwaltung von Vorsorgeguthaben Verwal-
tungsgebühren festlegen. Sind besondere, mit 
Mehraufwand verbundene Die Stiftung kann als Ent-
schädigung für die Führung und Verwaltung von 
Vorsorgeguthaben Verwaltungsgebühren festlegen. 
Sind besondere, mit Mehraufwand verbundene Ab-
klärungen notwendig (z.B. Adressnachforschungen, 
Abklärungen für Vorbezüge gemäss WEFV [Verord-
nung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln 
der beruflichen Vorsorge vom 3. Oktober 1994]), so 
gehen die Kosten dieser Aufwendungen zulasten 
des Vorsorgekontos. Im Falle der Nachrichtenlosig-
keit ist die Geschäftsführerin befugt, die bei ihr übli-
chen diesbezüglichen Gebühren zu erheben und zu 
belasten. 

 
Beim Kauf und Verkauf von Anlagen können Trans-
aktionsgebühren anfallen. Die festgelegten Verwal-
tungs-, Transaktions- und Bearbeitungsgebühren 
werden in jederzeit einsehbaren Broschüren, die in 
allen Niederlassungen aufliegen, sowie im Internet 
(www.bekb.ch) kommuniziert. 

Die Stiftung kann jederzeit Anpassungen der Gebüh-
ren vornehmen. Sie informiert die betroffenen Vor-
sorgenehmer in geeigneter Weise. 

19. Haftung 

Die Stiftung haftet nicht für die Folgen der Nichtein-
haltung der gesetzlichen, vertraglichen oder regle-
mentarischen Pflichten durch den Vorsorgenehmer. 
Den aus dem Nichterkennen von Legitimationsmän-
geln entstandenen Schaden trägt der Vorsorgeneh-
mer bzw. jeder sonstige Begünstigte, sofern die Stif-
tung die geschäftsübliche Sorgfalt aufgewendet hat. 

20. Inkrafttreten des Reglements 
 

Das Reglement tritt am 1. Januar 2026 in Kraft und 
ersetzt alle vorherigen Reglemente. 


